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Das Lehrstück VO den in S1C schlechten
Handlungen beı Aristoteles

VON STEPHAN HERZBERG

Das Lehrstück VOo den ın sıch schlechten Handlungen (actıones InIrınNSsSeCE
malae) also VO denjenigen Handlungen, die schon als das, Ua 61 auf
Grund ıhres iıntendierten Handlungsobjekts‘) sınd, schlecht sınd, das heifßst,
tür deren moralısche Beurteilung weltere Absichten, Folgen und Umstände
keıne Raolle mehr spielen, weıl ıhre moralısche Qualität schon Aixiert 1St
un VO den ıhnen korrespondierenden absoluten Verbotsnormen 1ST eın
zentraler Bestandteil der katholischen Moraltheologie.“ Es bıldet gleichsam
das Rückgrat der kırchlichen Lehrverkündigung 1mMm Bereıich der Moral, 1NS-
besondere 1m Pontithkat Johannes Pauls 1L} Gegenstand des vorliegenden
Beitrags 1st ine SCHAUC Analyse des für dieses Lehrstück einschlägigen Textes
iın der Nikomachischen Ethik des Arıstoteles (EN 6, 1107a8-27). Im ersten
Teıl ıch mich kritisch mıt einer einflussreichen Interpretation dieses
Abschniuitts auseinander, ach der diese Verbotsnormen lediglich als tautolo-
xische Aussagen verstehen sind. Im zweıten, zentralen Teıl entwickle ıch
i1ne alternatıve Interpretation, mıt der vezeigt werden soll, dass Arıstoteles
mıt Gründen als trüher Tradıtionszeuge des ntIrınNSseCE malum ANSCSC-

Vel Rhonheimer, D1e Perspektive der Moral. Philosophische Grundlagen der Tugendethık,
Berlın 2001, 304, 320; Schockenhoff, Grundlegung der Ethık. Fın theologischer Entwurf, Tel-
burg Br. 2007/, 452457

Nach Anscombe 1St „eın hervorstechendes Merkmal“ der jüdısch-chrıstlichen
Ethık das Verbot estimmter Dıinge „völlıg unabhängıgy V ıhren Folgen, eintach weıl
S1€E als eiıne Handlung dıeser-oder-Jener Art beschrieben werden können“ (Die Moralphiloso-
phıe der Moderne, 1n: Dies., Autsätze. Herausgegeben Un ALLS dem Englischen übersetzt VOo.

NieswandtiU. Hlobil, Frankturt Maın 2014, 142-17/0, 1er' 157). AÄAus der umfangreichen
Literatur diesem Lehrstück selen 1er LLLLTE einıge wichtige Tiıtel exemplarısch ZENANNT. Zur
Geschichte des Lehrstücks vel Pinckaers, (e qu on DEUL Jamaıs taıre. La question des
intrınsequement MAauvals. Hıstolre el discussion, Fribourg/Parıs FAl Thomas V{ Aquın vol

Nedek, Intrinsically Fı Acts. ÄAn Hıstorical Study of the Mınd of SE Thomas, 1n: Thom. 43
3855—413; ders., Intrinsically Fı Acts. The Emergence of Daoctrine, iın 5()

1912726 Zur neuscholastiıschen Rezeption vel Stanke, Die Lehre V den „Quellen der Mo-
ralıtät“. Darstellung un Dıiskussionen der neuscholastıschen Aussagen un LICLICI CI Ansätze,
Regensburg 1984, Teıl. Zur LIECELUCI CI Debatte vel. /. Finniıs, Maoral Absolutes. Tradıtion, Revısıon,
ancd Truth, Washington 1991

Veol VOL allem nachsynodales Apostolısches Schreiben „Reconcıiliatio el Paenıitentia” Nr. 1/
„Katechismus der Katholischen Kırche“ Nr. 1/56, 1/61:; Enzyklıka „Veritatıs Splendor“ Nr. 52,
SU—83, 5 977 Eıne „verwandelnde Wiıederaneignung“ dieses Lehrstücks, dıe (gemäfß einer / wel-
stufgkeıt des Naturrechts) den Bereich der In sıch schlechten Handlungen aut dıe Stute
eiıner naturrechtlichen Mınımalkonzeption eiıner unıyversalen Vernunttethik zurücknımmt un
VO: spezılısch hochethıischen Weıisungen absetzt, entwıckelt Schockenhoff, Naturrecht Un
Menschenwürde. Universale Ethık ın einer veschichtlichen Welt, Maınz 1996, 1972537 Veol auch
ders., Grundlegung der Ethık, 3/4 f., 39/-399, 445 „Der Bereich der ın sıch schlechten and-
lungen, dıe das eriınnern, W A ILLAIL nıemals darf, betrittt VOL allem den unhıntergehbaren
Schutzraum der menschlichen Person, dıe Achtung VOL iıhrer sıttlıchen Selbstbestimmung und dıe
Fragen elementarer Gerechtigkeit den Menschen.“
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Das Lehrstück von den in sich schlechten 
Handlungen bei Aristoteles

Von Stephan Herzberg

Das Lehrstück von den in sich schlechten Handlungen (actiones intrinsece 
malae) – also von denjenigen Handlungen, die schon als das, was sie (auf 
Grund ihres intendierten Handlungsobjekts1) sind, schlecht sind, das heißt, 
für deren moralische Beurteilung weitere Absichten, Folgen und Umstände 
keine Rolle mehr spielen, weil ihre moralische Qualität schon fi xiert ist – 
und von den ihnen korrespondierenden absoluten Verbotsnormen ist ein 
zentraler Bestandteil der katholischen Moraltheologie.2 Es bildet gleichsam 
das Rückgrat der kirchlichen Lehrverkündigung im Bereich der Moral, ins-
besondere im Pontifi kat Johannes Pauls II.3 Gegenstand des vorliegenden 
Beitrags ist eine genaue Analyse des für dieses Lehrstück einschlägigen Textes 
in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles (EN II 6, 1107a8–27). Im ersten 
Teil setze ich mich kritisch mit einer einfl ussreichen Interpretation dieses 
Abschnitts auseinander, nach der diese Verbotsnormen lediglich als tautolo-
gische Aussagen zu verstehen sind. Im zweiten, zentralen Teil entwickle ich 
eine alternative Interpretation, mit der gezeigt werden soll, dass Aristoteles 
mit guten Gründen als früher Traditionszeuge des intrinsece malum angese-

1 Vgl. M. Rhonheimer, Die Perspektive der Moral. Philosophische Grundlagen der Tugendethik, 
Berlin 2001, 304, 320; E. Schockenhoff, Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf, Frei-
burg i. Br. 2007, 452–457.

2 Nach G. E. M. Anscombe ist „ein hervorstechendes Merkmal“ der jüdisch-christlichen 
Ethik das Verbot bestimmter Dinge „völlig unabhängig von ihren Folgen, […] einfach weil 
sie als eine Handlung dieser-oder-jener Art beschrieben werden können“ (Die Moralphiloso-
phie der Moderne, in: Dies., Aufsätze. Herausgegeben und aus dem Englischen übersetzt von 
K. Nieswandt/U. Hlobil, Frankfurt am Main 2014, 142–170, hier: 157). Aus der umfangreichen 
Literatur zu diesem Lehrstück seien hier nur einige wichtige Titel exemplarisch genannt. Zur 
Geschichte des Lehrstücks vgl. S. Pinckaers, Ce qu’on ne peut jamais faire. La question des actes 
intrinsèquement mauvais. Histoire et discussion, Fribourg/Paris 21995. Zu Thomas von Aquin vgl. 
J. F. Nedek, Intrinsically Evil Acts. An Historical Study of the Mind of St. Thomas, in: Thom. 43 
(1979) 385–413; ders., Intrinsically Evil Acts. The Emergence of Doctrine, in: RThAM 50 (1983) 
191–226. Zur neuscholastischen Rezeption vgl. G. Stanke, Die Lehre von den „Quellen der Mo-
ralität“. Darstellung und Diskussionen der neuscholastischen Aussagen und neuerer Ansätze, 
Regensburg 1984, I. Teil. Zur neueren Debatte vgl. J. Finnis, Moral Absolutes. Tradition, Revision, 
and Truth, Washington D. C. 1991. 

3 Vgl. vor allem nachsynodales Apostolisches Schreiben „Reconciliatio et Paenitentia“ Nr. 17; 
„Katechismus der Katholischen Kirche“ Nr. 1756, 1761; Enzyklika „Veritatis Splendor“ Nr. 52, 
80–83, 95–97. Eine „verwandelnde Wiederaneignung“ dieses Lehrstücks, die (gemäß einer Zwei-
stufi gkeit des Naturrechts) den Bereich der in sich schlechten Handlungen auf die erste Stufe 
einer naturrechtlichen Minimalkonzeption einer universalen Vernunftethik zurücknimmt und 
von spezifi sch hochethischen Weisungen absetzt, entwickelt E. Schockenhoff, Naturrecht und 
Menschenwürde. Universale Ethik in einer geschichtlichen Welt, Mainz 1996, 197–232. Vgl. auch 
ders., Grundlegung der Ethik, 374 f., 397–399, 445: „Der Bereich der in sich schlechten Hand-
lungen, die an das erinnern, was man niemals tun darf, betrifft vor allem den unhintergehbaren 
Schutzraum der menschlichen Person, die Achtung vor ihrer sittlichen Selbstbestimmung und die 
Fragen elementarer Gerechtigkeit unter den Menschen.“



[E \“ H CHLECHTE HANDLUNGEN BEI ÄRISTOTELES

hen werden ann Abschließen: wırd urz angedeutet welche Relevanz die-
SCS Lehrstück für Verständnıis der arıstoteliıschen Ethık (janzen hat

Kategorische Verbotsnormen als blofse Tautologien?
1| ber nıcht jede Handlung un: uch nıcht jeder Attekt lässt dıe Mıtte Eınıge
(Handlungen un Affekte) namlıch sınd aut C11L1IC Welise benannt worden der y1C
unmittelbar EVODG) M1C der Schlechtigkeit verbundaden sind (GOVDVELÄNLLLLEVO. LEL NC
MALAÄÖOTNTOG) WIC ZU Beispiel Schadenfreude, Schamlosigkeıit Neid und bei den
Handlungen Ehebruch, Diebstahl, Maord Denn 4 ]] diese un: andere Dıinge) solcher
Art (Kal TOLOKÜTO”) werden bezeichnet (AEYETAL ’ ), weıl S1IC selbst schlecht sınd (T
'D{ DODA EIvOL), un: nıcht ıhr Ubermaß der ıhr Mangel. Es 1ST also nıcht möglıch,
jemals ı Bereich dieser Atftfekte un: Handlungen das Rıchtige treffen (OVÖETOTE
MED 'V{ KOATOPOOUV), sondern 1111A1l kann sıch 1er 11ULI vertehlen EL ÜLOAPTÄVELV)
uch besteht ‚gut der ‚nıcht out Bezug autf Dıinge solcher AÄrt (mEpi TOLNÜTO.) nıcht
darın, (etwa) Ehebruch begehen IN1L WCIINL 1114  b soll un: Wallll (man soll) un: WIC

(man soll}, sondern schlechthıin etlwas VOo  b diesen Dıingen eun 1ST talsch. 11} Ahnlıch
verhält sich, WCI11L 1114  b wurde, AaSS C1L1IC Mıtte, C111 Ubermaß un:
Mangel be1 derungerechten, feigen der unmäfßigen Handlung x1bt. Denn väbe Ja
C1IL1IC Mıtte be1 Ubermaß un: Mangel, C111 Ubermaß des Ubermaßes un: Mangel
des Mangels. och WIC be1 der Besonnenheıit un: der Tapfterkeıit nıcht Ubermaß un:
Mangel x1bt, weıl das Miıttlere ı 1ınn C111 Extrem 1IST, xibt auch be1 den
CNANNIEN Handlungen keine Mıtte, uch nıcht Ubermaß un: Mangel, sondern WIC

1114  b SIC CUL, vertehlt 1114  b sıch ÖC ( MODGTLITLAL ÜLAPTÄVETAL). Es xibt weder C1L1IC

Mıtte be1 Ubermaß un: Mangel och Ubermaß un: Mangel be1 der Miıtte.®

Das vorliegende Textstück wurde VOoO CIMNLSCIL der alteren Kommentatoren
und Interpreten des etzten Jahrhunderts War durchaus erläutert nıcht 1aber

Hınblick auf möglıche Relevan-z tür Arıstoteles Ethikkonzeption

ach Schockenhoff. Naturrecht und Menschenwürde, 199 stellt „dıe ede V den sıch
schlechten Handlungen keinestalls C111C kırchliche Sonderlehre abseıts der Entwicklung des
ralphılosophischen Denkens dar, sondern yehört „ ZUIM ECINCINSAINCIL Tradıtionsbestand aller

Dıelarten nıcht utiılıtarıstiıschen Ethık V Ariıstoteles ber AÄAUQUSLINUS Un Thomas VOüNn

guın bıs hınauft Kant und den SEDSCNWAaILLISCN Vertretern deontologischen Moralbegrün-
dung“ Vel auch Schockenhoff. Zwıischen Wıssenschaftt und Kırchlichkeit? /Zum Standort der
Moraltheologıe, ThGI / 59014725 1er 590 604 Ich SLLIMME IMIL Schockenhaoftt darın
übereın, Aass C111C Interpretation der sıch schlechten Handlungen beı Arıstoteles möglıch IST, dıe

den entsprechenden Verbotsnormen mehr sıeht als blofßse analytısche Urteile DiIiese Interpreta-
LIONSODPLLON soll vorliegenden Beıtrag durch C111C und auch andere Texte umtassende
Interpretation abgestützt und als dıe bessere Interpretation werden

Ich OÖOrlienlLere miıch ler der Übersetzung Broadie/Rowe („tor SOI they Aave
een named such WAV that they AIC combiıned wıth badness trom the start”)

Vel LS], „of such kınd naLure qualıt
Hıer tolge iıch 5ywater, der MM1L der Mehrzahl der Handschritten (vor allem MM1L der aıltesten

und besten Handschrıft, dem codex WIC auch ML dem codex Lb und der VEXrSIO Iatınad antıiqua)
AEYETAL lıest (vel auch Broadie/Rowe „for al these, ancd others 1ıke them ( W 4 theır the
tact that they themselves N OL CXCOSSIVC of them, deficıent 11C5 AILC bad“; vel. auch
dıe Übersetzung V Wolf) Bekker und Susemibl dagegen lesen MM1L dem codex WEYELGL „ All
diese und Ühnlıche Dinge werden ıJa deshalb vetadelt ... “ | Dirimeier]; voel auch dıe Übersetzungen
V 190N, Rolfes) Wilıe ich ZEISCI versuche, sprechen ZULE (3ründe dafür, AEYETAL
testzuhalten Hıerzu allgemeın 5ywalter, Contributions the Textual Coriticism of Arıstotle
Nıcomachean Ethics, Oxtord 1897

116 1107a8 J7
Vel ROSS, Arıstotle, London 196 Joachim Arıstotle The NI1ico-
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hen werden kann.4 Abschließend wird kurz angedeutet, welche Relevanz die-
ses Lehrstück für unser Verständnis der aristotelischen Ethik im Ganzen hat. 

1. Kategorische Verbotsnormen als bloße Tautologien?

[i] Aber nicht jede Handlung und auch nicht jeder Affekt lässt die Mitte zu: Einige 
(Handlungen und Affekte) nämlich sind auf eine Weise benannt worden, in der sie 
unmittelbar (εὐθὺς) mit der Schlechtigkeit verbunden sind (συνειλημμένα μετὰ τῆς 
φαυλότητος)5, wie zum Beispiel Schadenfreude, Schamlosigkeit, Neid, und bei den 
Handlungen Ehebruch, Diebstahl, Mord. Denn all diese und andere (Dinge) solcher 
Art (καὶ τὰ τοιαῦτα6) werden so bezeichnet (λέγεται7), weil sie selbst schlecht sind (τῷ 
αὐτὰ φαῦλα εἶναι), und nicht ihr Übermaß oder ihr Mangel. Es ist also nicht möglich, 
jemals im Bereich dieser Affekte und Handlungen das Richtige zu treffen (οὐδέποτε 
περὶ αὐτὰ κατορθοῦν), sondern man kann sich hier immer nur verfehlen (ἀεὶ ἁμαρτάνειν). 
Auch besteht ‚gut‘ oder ‚nicht gut‘ in Bezug auf Dinge solcher Art (περὶ τὰ τοιαῦτα) nicht 
darin, (etwa) Ehebruch zu begehen mit wem man soll und wann (man soll) und wie 
(man soll), sondern schlechthin etwas von diesen Dingen zu tun ist falsch. [ii] Ähnlich 
verhält es sich, wenn man erwarten würde, dass es eine Mitte, ein Übermaß und einen 
Mangel bei der ungerechten, feigen oder unmäßigen Handlung gibt. Denn so gäbe es ja 
eine Mitte bei Übermaß und Mangel, ein Übermaß des Übermaßes und einen Mangel 
des Mangels. Doch wie es bei der Besonnenheit und der Tapferkeit nicht Übermaß und 
Mangel gibt, weil das Mittlere in gewissem Sinn ein Extrem ist, so gibt es auch bei den 
genannten Handlungen keine Mitte, auch nicht Übermaß und Mangel, sondern wie 
immer man sie tut, verfehlt man sich (ὡς ἂν πράττηται ἁμαρτάνεται). Es gibt weder eine 
Mitte bei Übermaß und Mangel noch Übermaß und Mangel bei der Mitte.8 

Das vorliegende Textstück wurde von einigen der älteren Kommentatoren 
und Interpreten des letzten Jahrhunderts zwar durchaus erläutert,9  nicht aber 
im Hinblick auf seine mögliche Relevanz für Aristoteles’ Ethikkonzeption 

4 Nach Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde, 199, stellt „die Rede von den in sich 
schlechten Handlungen keinesfalls eine kirchliche Sonderlehre abseits der Entwicklung des mo-
ralphilosophischen Denkens“ dar, sondern gehört „zum gemeinsamen Traditionsbestand aller 
Spielarten einer nicht-utilitaristischen Ethik von Aristoteles über Augustinus und Thomas von 
Aquin bis hinauf zu Kant und den gegenwärtigen Vertretern einer deontologischen Moralbegrün-
dung“. Vgl. auch E. Schockenhoff, Zwischen Wissenschaft und Kirchlichkeit? Zum Standort der 
Moraltheologie, in: ThGl 87 (1997) 590–625, hier: 599–604. Ich stimme mit Schockenhoff darin 
überein, dass eine Interpretation der in sich schlechten Handlungen bei Aristoteles möglich ist, die 
in den entsprechenden Verbotsnormen mehr sieht als bloße analytische Urteile. Diese Interpreta-
tionsoption soll im vorliegenden Beitrag durch eine genauere und auch andere Texte umfassende 
Interpretation abgestützt und als die bessere Interpretation erwiesen werden. 

5 Ich orientiere mich hier an der Übersetzung in Broadie/Rowe („for in some cases they have 
been named in such a way that they are combined with badness from the start“).

6 Vgl. LSJ, s. v. τοιοῦτος: „of such kind, nature or quality“.
7 Hier folge ich Bywater, der mit der Mehrzahl der Handschriften (vor allem mit der ältesten 

und besten Handschrift, dem codex Kb, wie auch mit dem codex Lb und Γ, der versio latina antiqua) 
λέγεται liest (vgl. auch Broadie/Rowe: „for all these, and others like them, owe their names to the 
fact that they themselves – not excessive versions of them, or defi cient ones – are bad“; vgl. auch 
die Übersetzung von Wolf). Bekker und Susemihl dagegen lesen mit dem codex Mb ψέγεται („All 
diese und ähnliche Dinge werden ja deshalb getadelt …“ [Dirlmeier]; vgl. auch die Übersetzungen 
von Gigon, Rolfes). Wie ich unten zu zeigen versuche, sprechen gute Gründe dafür, am λέγεται 
festzuhalten. Hierzu allgemein I. Bywater, Contributions to the Textual Criticism of Aristotle’s 
Nicomachean Ethics, Oxford 1892.

8 EN II 6, 1107a8–27.
9 Vgl. W. D. Ross, Aristotle, London (1923) 51949, 196; H. H. Joachim, Aristotle. The Nico-
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1mM Besonderen un tür 1ine eudaımonistische Strebensethik 1mM Allgemeinen
untersucht. DIe depotenzierende, eın ‚logische‘ oder ‚analytısche‘ Interpre-
tatıon VOoO Wılliam Hardıe INa ıhren Teıl dazu beigetragen haben.!®© Was
1St deren Polinte? Arıstoteles, lässt sıch der oben angeführte Abschnıiıtt erst
einmal erläutern, welst UL1$5 ın dieser Passage daraut hın, dass einıge Begritfs-
worter UuLNSeCTIET Moralsprache, w1€e etiw221 „Schadentreude“ „Schamlosigkeıt“,
„Neıd“ SOWIEe „Ehebruch“, „Diebstahl“, „Mord“, verade nıcht i1ne INOTL”a-

lısch neutrale Affekt- oder Handlungsmaterie!' bezeichnen, sondern schon
estimmte Aftekt- un Handlungstypen‘*, die ın ıhrer moralıschen Qualität
eindeutig als schlecht bestimmt sind; S1€e sınd, WI1€e Arıstoteles, einen Termıinus
sel1nes Hylemorphismus aufgreitend (GUVELÄNLLLEVOV) *}, Sagtl, mıt der Schlech-
tigkeıt zusammengefügt.!* Das bedeutet vemäfß Arıistoteles, dass diese schon
als solche eın Ubermaß oder einen Mangel darstellen; dıe für dıe Tugend
wesentliche Mıtte (WEGOTNC)”, die ın der richtigen kognitiven Bestimmung
un praktischen Ertüllung unterschiedlicher normatıver Gesichtspunkte
liegt!®, 1St bel diesen Handlungen bereıits verfehlt, S1€e entsprechen nıcht der

machean Ethıics, Oxtord 1951, G{ f.; Monan, Moral Knowledge and LIts Methodology In
Arıstotle, Oxtord 1968, /

10 Vel Hardie, Arıstotle’s Ethical Theory, Oxtord 1968, 1 57 „he 15 makıng purely
logıcal pomt which arlIses trom the fact that certaın words AIC sed ALILLC NOL LAlLSCS of actıon

passıon but determıinatıiıons wıthın wıth the ımplıcation, AS Darı of the meanıng of the
word, that they AIC EXCESSIVE defective, and thereftore Thus CILVVY 15 right and DIODECL
because ‚ENVY' COLMLLVEVS that 1L 1S and iımproper. Agaın 1 Des N OL make ask when
murder 15 right because call kıllıng ‚murder‘ 15 S V that 1 15 In CILLE vocabulary
tor referring ACct1ONns and Dass1ONs there AL words which AL misformatıions: and, ın such (  y
there 1S ın askıng what 1S the right tormatıon of the object named. Thıs, ancd LLLOIC than

LLthıs, 1S what Arıstotle when he SdV S that ‚NOL actıon LLOT Dassıon acdmıts IMNCAIL
FAN den verschiedenen Aftftekt- und Handlungsbereichen (zum Beispiel Umgang mıt Geld,

vetährliche Situationen 1m Kampf), dıe V Arıstoteles Jeweıls als Kontinuum unterschiedlicher
aftektiver Reaktionen beziehungsweise Handlungsweıisen zwıschen Zzwel ENLSESCHNAESCLZLCN Polen
verstanden werden, vel. 11 111 9, 1115a5

12 Im Folgenden werde ich miıch LLLULTE auf Handlungen konzentrieren.
12 Vel Meft. VI 1, 025b32:; VIL 10, 035425
14 Vel diesem Punkt auch Joachim, Nıcomachean Ethics, Ul „,Ihere AIC SOI nAON ancd

NDÄÜGCEL, the VELV AILLC of whıich cshows that badness 15 included ın them Some things, popularly
regarded AS INCIC ndON ADÜSGELG (as INCIC materı1als of act1on), AILC really taormed nAON, taormed
NDÄÜCEL 1.e. conduct already characterized AS morally bad The MOMEeNLTL you AILLC them VYOou AIC

expressing by the AILLC NOL are materı1al but materı1al tormed and wrongly taormed No doubt
what he 15 that the thıngs which AIC calledl by the AILLC of the KAOOC NPÄCLG AIC ın fact
GUVELÄTNLLLEVO: ConJoLNt inclusıve cComposıtes, includıng the torm  C6

19 Vel 11 6, 110746
16 Dass dıe für dıe Tugend wesentliche Mıtte nıcht In einem schlicht quantıtatıven ınn

verstehen ISt, WwI1€e CS sıch ErISL eiınmal durch dıe Analogıen 1m Bereich der körperlichen Kraft und
der Gesundheıt nahelegt, zeISt sıch darın, Aass Arıstoteles diesen Begriff mıt einem Ensemble V
dEl-Parametern erläutert. Das Mıttlere und Beste, das das Wesen der Tugend ausmacht, besteht
darın, Aftekte und Begierden haben (und Cleiches oilt auch für Handlungen), „ WAaLlll ILLAIL soll
OTE ÖEL), beı welchen Anlässen (E@ O1c) und welchen Menschen vegenüber (MDÖC OVUG), welchem
7Zweck (00 EVEKC) und w 1€e ILLAIL soll ( Ö: N)« 11 D, 106b21 L: vel. auch 11 2, 1104b22-26:
11 9, 109a28, 109b15 f.:; 111 10, 115b15 f.:; 111 15, 119b17: 2, Die für dıe Tugend
wesentliche Mıtte lıegt also ın der Bestimmung und Ertüllung dieser verschiedenen ara-

S1e erklären, W A CS ın ezug auf eınen bestimmten S1tuatioNStyp und 1m Hınblick auf eine
bestimmte Tugend (mıt iıhrem allgemeınen normatıven Gehalt) bedeutet, weder 1e] och
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im Besonderen und für eine eudaimonistische Strebensethik im Allgemeinen 
untersucht. Die depotenzierende, rein ‚logische‘ oder ‚analytische‘ Interpre-
tation von William F. Hardie mag ihren Teil dazu beigetragen haben.10 Was 
ist deren Pointe? Aristoteles, so lässt sich der oben angeführte Abschnitt erst 
einmal erläutern, weist uns in dieser Passage darauf hin, dass einige Begriffs-
wörter unserer Moralsprache, wie etwa „Schadenfreude“, „Schamlosigkeit“, 
„Neid“ sowie „Ehebruch“, „Diebstahl“, „Mord“, gerade nicht eine mora-
lisch neutrale Affekt- oder Handlungsmaterie11 bezeichnen, sondern schon 
bestimmte Affekt- und Handlungstypen12, die in ihrer moralischen Qualität 
eindeutig als schlecht bestimmt sind; sie sind, wie Aristoteles, einen Terminus 
seines Hylemorphismus aufgreifend (συνειλημμένον)13, sagt, mit der Schlech-
tigkeit zusammengefügt.14 Das bedeutet gemäß Aristoteles, dass diese schon 
als solche ein Übermaß oder einen Mangel darstellen; die für die Tugend 
wesentliche Mitte (μεσότης)15, die in der richtigen kognitiven Bestimmung 
und praktischen Erfüllung unterschiedlicher normativer Gesichtspunkte 
liegt16, ist bei diesen Handlungen bereits verfehlt, sie entsprechen nicht der 

machean Ethics, Oxford 1951, 90 f.; J. D. Monan, Moral Knowledge and its Methodology in 
Aristotle, Oxford 1968, 87 f.

10 Vgl. W. F. R. Hardie, Aristotle’s Ethical Theory, Oxford 1968, 137 f.: „he is making a purely 
logical point which arises from the fact that certain words are used to name not ranges of action 
or passion but determinations within a range with the implication, as part of the meaning of the 
word, that they are excessive or defective, and therefore wrong. Thus envy is never right and proper 
because ‚envy‘ conveys that it is wrong and improper. Again it does not make sense to ask when 
murder is right because to call a killing ‚murder‘ is to say that it is wrong […] In our vocabulary 
for referring to actions and passions there are words which name misformations; and, in such cases, 
there is no sense in asking what is the right formation of the object named. This, and no more than 
this, is what Aristotle means when he says that ‚not every action nor every passion admits a mean‘“.

11 Zu den verschiedenen Affekt- und Handlungsbereichen (zum Beispiel Umgang mit Geld, 
gefährliche Situationen im Kampf), die von Aristoteles jeweils als Kontinuum unterschiedlicher 
affektiver Reaktionen beziehungsweise Handlungsweisen zwischen zwei entgegengesetzten Polen 
verstanden werden, vgl. EN II 7; III 9, 1115a5. 

12 Im Folgenden werde ich mich nur auf Handlungen konzentrieren.
13 Vgl. Met. VI 1, 1025b32; VII 10, 1035a25 f. 
14 Vgl. zu diesem Punkt auch Joachim, Nicomachean Ethics, 91: „‚There are some πάθη and 

πράξεις, the very name of which shows that badness is included in them.‘ Some things, popularly 
regarded as mere πάθη or πράξεις (as mere materials of action), are really formed πάθη, formed 
πράξεις: i.e. conduct already characterized as morally bad. The moment you name them you are 
expressing by the name not bare material but material formed and wrongly formed […] No doubt 
what he means is that the things which are called by the name of the πάθος or πρᾶξις are in fact 
συνειλημμένα: conjoint inclusive composites, including the form.“

15 Vgl. EN II 6, 1107a6 f.
16 Dass die für die Tugend wesentliche Mitte nicht in einem schlicht quantitativen Sinn zu 

verstehen ist, wie es sich erst einmal durch die Analogien im Bereich der körperlichen Kraft und 
der Gesundheit nahelegt, zeigt sich darin, dass Aristoteles diesen Begriff mit einem Ensemble von 
δεῖ-Parametern erläutert. Das Mittlere und Beste, das das Wesen der Tugend ausmacht, besteht 
darin, Affekte und Begierden zu haben (und Gleiches gilt auch für Handlungen), „wann man soll 
(ὅτε δεῖ), bei welchen Anlässen (ἐφ’ οἷς) und welchen Menschen gegenüber (πρὸ ς οὓς), zu welchem 
Zweck (οὗ ἕνεκα) und wie man soll (ὡς δεῖ)“ (EN II 5, 1106b21 f.; vgl. auch II 2, 1104b22–26; 
II 9, 1109a28, 1109b15 f.; III 10, 1115b15 f.; III 15, 1119b17; IV 2, 1120b29). Die für die Tugend 
wesentliche Mitte liegt also genau in der Bestimmung und Erfüllung dieser verschiedenen Para-
meter. Sie erklären, was es in Bezug auf einen bestimmten Situationstyp und im Hinblick auf eine 
bestimmte Tugend (mit ihrem allgemeinen normativen Gehalt) bedeutet, weder zu viel noch zu 
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Vernunttnorm.!” Die S1€e bezeichnenden Begriffswörter ımplizıeren daher eın
moralısches Falschsein, das heifßst, S1€e enthalten schon ımmer eın moralısches
Unwerturteil über die VOo ıhnen bezeichneten Handlungstypen.'‘ IDIE enNnTt-
scheidende rage lautet, ob das entsprechende Verbotsurteil (zum Beıispiel,
dass Ehebruch kategorisch verboten 1St) 1ne blofte Tautologie darstellt oder
nıcht. Ersteres 1St dann der Fall, WE der jeweıilıge Handlungstyp schon
durch se1in sıttlıches Falschseıin definiert 1St UN die deskriptive Komponente
dieses Begritfsworts unterbestimmt, das heifßt nıcht hinreichend spezifizıert
1ST. Wenn etiw22a „Ehebruch“ nıchts anderes bedeutet als „sittlıch talscher“
oder „sittlıch unerlaubter Geschlechtsverkehr“!?, dann 1St das Urteil „Ehe-
bruch 1St ımmer vertehlt“ (vgl. 107415 (1E1 ÜUOAPTÄVELV) oder „Ehebruch 1St
nıemals erlaubt“ eın auf Grund der Bedeutung VOoO „Ehebruch“ analytısch
wahrer Satz, der aber als solcher tür die Ethik unınteressant 1ST. Arıstoteles
würde, mıt Hardıe vesprochen, eın ‚reın logisches‘ Argument tormulieren,
ındem u1L1$s darauf hinweiıst, dass manche Worter UuNSeTIET Moralsprache be-
reıits Fehltormationen bezeichnen; S1€e sınd schon aut Grund ıhrer Definition
nıemals erlaubt. egen dieser Fehlgeformtheıt stellen die VOo ıhnen ezeich-

Handlungstypen auch keıne Ausnahmen VOoO der Mesoteslehre dar.
ine Konsequenz dieser Interpretation 1St, dass solche tautologischen

Urteile tür die konkrete moralısche Bewertung SOWIl1e tür die Handlungs-
orıentierung nutzlos, also ‚ınoperabel‘ sınd, da nıcht klar 1st, 35  AS ın einem
yvegebenen Fall als Mord, Diebstahl oder Ehebruch gelten hat“29 (Jenauer:
Es 1St oftfen, welche deskriptiven Merkmale Nal sind, die 1ne Tötungs-
handlung, ıne Wegnahme VOoO Gegenständen oder einen Beıischlat eliner
Jeweıls sıttlıch talschen oder unerlaubten Handlung un damıt einem
Mord, Diebstahl beziehungsweise Ehebruch machen. W ar haben auch ın
dieser Interpretation solche Begriffe sowohl ine wertende als auch i1ne be-
schreibende Komponente;“ S1€e sınd nıcht reine Wertungsworte, aber ıhre

wen1g empfinden beziehungsweıse LUN; S1E sınd das definiens der Mıtte. Vel hıerzu Chr.
Kapp, W hat USCc 15 Arıstotle’s doctrine of the mean ?, iın Reis (Hy.), The Virtuous Lıte ın CGreek
Ethics, Cambridge 2006, —1 1er‘ 1272 f., 125 „In SULILLILLAT V, the introduction of the DaLalile-
Lers 15 tar trom obscurıng the doctrine, AS SOI interpreters ave maıntaıned; the CONLFar V, the
Aarameters spell OULLL the qualitative erıteria wıthout which the scheme of deficiency andl CXCCSS5
could NOL be applied.“

17 Diese normatıven Bedingungen werden V der Vernuntit (genauer: V der „richtigen ber-
legung“) 1m Eınzelnen bestimmt un ann angeordnet, vel I1 2, 10423 (UTO TOUD ‚ÖYOU
ÖLOPLCETAL); 111 15, 119b17 (0ÜT® ÖS TÜÄTTEL K{ AOYOG). Vel. auch Thomas V ON Gquin, Nententia
hıbrı Ethicorum, lıb.4, lect.8, n./ (medium PNIM DIVYEMEIS HLOTL Aattenditur secundum quantıtatem YeL,
sed. secundum yratıonem vectam).

15 Das wırcd och deutliıcher ın 11 3, 221b22 „denn der Name der Attektion und iıhre
(schlechte) Qualität sınd ın einem Begritf beisammen“ (Übersetzung Dirlimeier; GUVELÄTNLLLLEVOV
yap TO KAOOC AEYETAL KC£L TO TOLOVÖS Eivan).

19 Veol schon KOoSS, Arıstotle, 196 „Shamelessness 15 wrongtul deficıency of shame:; theit
wrongtul CXCCSS5 ın the aCquıisıtion of wealth.“

A(] Schockenhoff, Zwischen Wıssenschaftt und Kırchlichkeıit?, 6072 Vel. auch E BOrMann, Natur
als Horizont sıttlıcher Praxıs. /Zur handlungstheoretischen Interpretation der Lehre V natürlı-
chen Sıttengesetz beı Thomas V Aquın, Stuttgart/Berlin/Köln 1999, 146—1458%&

zu olchen Begritten „hybrıder Natur“ vel Wieland, Pro Potentialıtätsargument, In:
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Die in sich schlechten Handlungen bei Aristoteles

Vernunftnorm.17 Die sie bezeichnenden Begriffswörter implizieren daher ein 
moralisches Falschsein, das heißt, sie enthalten schon immer ein moralisches 
Unwerturteil über die von ihnen bezeichneten Handlungstypen.18 Die ent-
scheidende Frage lautet, ob das entsprechende Verbotsurteil (zum Beispiel, 
dass Ehebruch kategorisch verboten ist) eine bloße Tautologie darstellt oder 
nicht. Ersteres ist dann der Fall, wenn der jeweilige Handlungstyp schon 
durch sein sittliches Falschsein defi niert ist und die deskriptive Komponente 
dieses Begriffsworts unterbestimmt, das heißt nicht hinreichend spezifi ziert 
ist. Wenn etwa „Ehebruch“ nichts anderes bedeutet als „sittlich falscher“ 
oder „sittlich unerlaubter Geschlechtsverkehr“19, dann ist das Urteil „Ehe-
bruch ist immer verfehlt“ (vgl. 1107a15: ἀεὶ ἁμαρτάνειν) oder „Ehebruch ist 
niemals erlaubt“ ein auf Grund der Bedeutung von „Ehebruch“ analytisch 
wahrer Satz, der aber als solcher für die Ethik uninteressant ist. Aristoteles 
würde, mit Hardie gesprochen, ein ‚rein logisches‘ Argument formulieren, 
indem er uns darauf hinweist, dass manche Wörter unserer Moralsprache be-
reits Fehlformationen bezeichnen; sie sind schon auf Grund ihrer Defi nition 
niemals erlaubt. Wegen dieser Fehlgeformtheit stellen die von ihnen bezeich-
neten Handlungstypen auch keine Ausnahmen von der Mesoteslehre dar. 

Eine Konsequenz dieser Interpretation ist, dass solche tautologischen 
Urteile für die konkrete moralische Bewertung sowie für die Handlungs-
orientierung nutzlos, also ‚inoperabel‘ sind, da nicht klar ist, „was in einem 
gegebenen Fall als Mord, Diebstahl oder Ehebruch zu gelten hat“20. Genauer: 
Es ist offen, welche deskriptiven Merkmale es genau sind, die eine Tötungs-
handlung, eine Wegnahme von Gegenständen oder einen Beischlaf zu einer 
jeweils sittlich falschen oder unerlaubten Handlung und damit zu einem 
Mord, Diebstahl beziehungsweise Ehebruch machen. Zwar haben auch in 
dieser Interpretation solche Begriffe sowohl eine wertende als auch eine be-
schreibende Komponente;21 sie sind nicht reine Wertungsworte, aber ihre 

wenig zu empfi nden beziehungsweise zu tun; sie sind das defi niens der Mitte. Vgl. hierzu Chr. 
Rapp, What use is Aristotle’s doctrine of the mean?, in: B. Reis (Hg.), The Virtuous Life in Greek 
Ethics, Cambridge 2006, 99–126, hier: 122 f., 125: „In summary, the introduction of the parame-
ters is far from obscuring the doctrine, as some interpreters have maintained; on the contrary, the 
parameters spell out the qualitative criteria without which the scheme of defi ciency and excess 
could not be applied.“

17 Diese normativen Bedingungen werden von der Vernunft (genauer: von der „richtigen Über-
legung“) im Einzelnen bestimmt und dann angeordnet, vgl. EN II 2, 1104b23 (ὑπὸ  τοῦ λό γου 
διορί ζεται); III 15, 1119b17 f. (οὕτω δὲ  τά ττει καὶ  ὁ λό γος). Vgl. auch Thomas von Aquin, Sententia 
libri Ethicorum, lib.4, lect.8, n.7 (medium enim virtutis non attenditur secundum quantitatem rei, 
sed secundum rationem rectam). 

18 Das wird noch deutlicher in EE II 3, 1221b22 f.: „denn der Name der Affektion und ihre 
(schlechte) Qualität sind in einem Begriff beisammen“ (Übersetzung Dirlmeier; συνειλημμέ νον 
γὰ ρ τό  τε πά θος λέ γεται καὶ  τὸ  τοιό νδε εἶναι).

19 Vgl. schon Ross, Aristotle, 196: „Shamelessness is a wrongful defi ciency of shame; theft a 
wrongful excess in the acquisition of wealth.“

20 Schockenhoff, Zwischen Wissenschaft und Kirchlichkeit?, 602. Vgl. auch F.-J. Bormann, Natur 
als Horizont sittlicher Praxis. Zur handlungstheoretischen Interpretation der Lehre vom natürli-
chen Sittengesetz bei Thomas von Aquin, Stuttgart/Berlin/Köln 1999, 146–148. 

21 Zu solchen Begriffen „hybrider Natur“ vgl. W. Wieland, Pro Potentialitätsargument, in: 
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deskriptive Komponente 1St unspeziıfısch, i1ne konkrete Handlung
identifizieren, dıe S1Ee fällt Was U 1St, das die Verbindung

zwıischen der wertneutralen ‚Handlungsmaterie‘ (zum Beıispiel der Beischlaf)
und der sıttlıchen Qualität (moralısch talsch, moralısch verboten) knüpft,
oder modern tormuliert: welche Eigenschaften der Handlung sind, die den
Grund dafür darstellen, dass ın diesem Fall ‚moralısch talsch‘ auf ‚Beıschlaf“‘
supervenıert, bleibt oftfen Damlıiıt lassen sıch aber schon dieser Stelle dreı
Argumente i1ne solche eın analytısche Interpretation antühren.

(1) Wenn Handlungstypen WI1€ Mord, Diebstahl oder Ehebruch durch ıhr
moralısches Falschsein definiert sind, un War 5 dass das entsprechende
kategorische Verbotsurteil i1ne unınteressante Tautologie 1St, also otfen
1St, auf welchen deskriptiven Eigenschaften das Falschsein der Handlung
celbst beruht, dann mussen ZUur Beantwortung dieser rage wıeder die e1nN-
zelnen Ög1l-Parameter oder normatıven Gesichtspunkte herangezogen WeECI-

den (Dıie Der schlechten Handlungen sollen ach dieser Interpretation
Ja verade keıne Ausnahme VOoO der Mesoteslehre se1ın.) Das wüurde etiw221 1mMm
Fall des Ehebruchs bedeuten, dass die moralısche Falschheıit dieser Art VOoO

Geschlechtsverkehr 1M Vertehlen estimmter normatıver Gesichtspunkte
ınnerhalb der zugehörigen Handlungsmaterie legt, die relatıv ZUr Situation

bestimmen sınd un tür die das Urteil des Klugen (MPOVILOC) zumındest
eın Orientierungspunkt 1st.® (jenau das steht aber 1M Wıderspruch ZU

Wortlaut ULLSCTIETL Passage Als eın welteres Argument für dıe These, dass
nıcht jede Handlung und nıcht jeder Aftekt die Miıtte zulassen, tührt namlıch
Arıstoteles

uch besteht » gut“ der „Nıcht &.  zut (TÖ C1) LLT) £Ü) 1n Bezug auf Dıinge solcher Art (xEpl
T TOLAUTE. nıcht darın, etwa Ehebruch begehen mıi1t WCIINL 1I1LAIL soll un: W allllı (man
soll) un!: W1e (man soll), sondern schlechthıin Vo  - diesen Dıingen tun ISst talsch.

Damschen/D. Schönecker Hgg.), Der moralısche Statıus menschlicher Embryonen, Berlın/
New ork 2003, 149—168, ler‘ 160, EFn. 13

D Veol IBl G, 110/al ‚Di1e Mıtte treffen‘ bedeutet, dıe einzelnen Sei-Formeln richtig
bestimmen und damıt diejenıge Handlungsweise erkennen, dıe ın einer bestimmten

Situation vefordert LSE. ach Arıstoteles o1bt CS viele Arten der Vertehlung, aber LLLITE PINE \Weise des
richtigen Handelns (TO LLEV AL DTÄVELV KOAAOYOC TO ÖS KATOPOOLV WOVAYOGC: 11 D, 1106b28-31).
Deshalb 1ST. CS auch eıcht, den (Je anderen) Zielpunkt OKOTOG der dıe (Je andere) Mıtte VCIL-

tehlen, schwer aber, S1E treiten (ETLITUYELV: —3 ; 11 9, 109a225, a34) Die einzelnen arameter
testzulegen und damıt dıe (;renze zwıschen richtigem Handeln (0pP06C NOLELV) und talschem Han-
deln (ALAPTEVELV bestimmen, 1ST. nıcht leicht (I 11, 1126a32-535; 11 9, 109428 fn b14 Daher
IST. auch das richtige Handeln selten, lobenswert und wertvoll 9, 109429 Arıstoteles tragt
dieser Schwierigkeit dadurch Rechnung, Aass einen ‚moralıschen Toleranzbereıich‘ zulässt: „ Wer
wen1g V Handeln abweıcht, wırcd nıcht vetadelt, b LLL ın Rıchtung auf das Weniger
der ın Rıchtung auf das Mehr 1abweıiıcht. Wer hingegen stark abweıcht, wırcd vetadelt; enn
bleibt. nıcht unbemerkt“ (I 9, 1109b18-20:; Übersetzung Wolf) W1e wWeEIT. dieser Toleranzbereich
1m jeweıligen Fall veht, lässt. sıch schwer durch Überlegung testlegen; das hängt V den einzelnen
Umständen ab, und für diese Beurteilung IST. dıe Wahrnehmung zuständıg (1109b23: QLOÖNGEL

KPLO1G; 11,
A 11 G, 110/7a15—-17. Diese Stelle führt auch Finniıs, Moral Absaolutes, 32, Hardıe
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deskriptive Komponente ist zu unspezifi sch, um eine konkrete Handlung 
zu identifi zieren, die unter sie fällt. Was es genau ist, das die Verbindung 
zwischen der wertneutralen ‚Handlungsmaterie‘ (zum Beispiel der Beischlaf) 
und der sittlichen Qualität (moralisch falsch, moralisch verboten) knüpft, 
oder modern formuliert: welche Eigenschaften der Handlung es sind, die den 
Grund dafür darstellen, dass in diesem Fall ‚moralisch falsch‘ auf ‚Beischlaf‘ 
superveniert, bleibt offen. Damit lassen sich aber schon an dieser Stelle drei 
Argumente gegen eine solche rein analytische Interpretation anführen. 

(1) Wenn Handlungstypen wie Mord, Diebstahl oder Ehebruch durch ihr 
moralisches Falschsein defi niert sind, und zwar so, dass das entsprechende 
kategorische Verbotsurteil eine uninteressante Tautologie ist, es also offen 
ist, auf welchen deskriptiven Eigenschaften das Falschsein der Handlung 
selbst beruht, dann müssen zur Beantwortung dieser Frage wieder die ein-
zelnen δεῖ-Parameter oder normativen Gesichtspunkte herangezogen wer-
den. (Die per se schlechten Handlungen sollen nach dieser Interpretation 
ja gerade keine Ausnahme von der Mesoteslehre sein.) Das würde etwa im 
Fall des Ehebruchs bedeuten, dass die moralische Falschheit dieser Art von 
Geschlechtsverkehr im Verfehlen bestimmter normativer Gesichtspunkte 
innerhalb der zugehörigen Handlungsmaterie liegt, die relativ zur Situation 
zu bestimmen sind und für die das Urteil des Klugen (φρό νιμος) zumindest 
ein Orientierungspunkt ist.22  Genau das steht aber im Widerspruch zum 
Wortlaut unserer Passage. Als ein weiteres Argument für die These, dass 
nicht jede Handlung und nicht jeder Affekt die Mitte zulassen, führt nämlich 
Aristoteles an: 

Auch besteht „gut“ oder „nicht gut“ (τὸ εὖ ἢ μὴ εὖ) in Bezug auf Dinge solcher Art (περὶ 
τὰ τοιαῦτα) nicht darin, (etwa) Ehebruch zu begehen mit wem man soll und wann (man 
soll) und wie (man soll), sondern schlechthin etwas von diesen Dingen zu tun ist falsch.23 

G. Damschen/D. Schönecker (Hgg.), Der moralische Status menschlicher Embryonen, Berlin/
New York 2003, 149–168, hier: 160, Fn. 13.

22 Vgl. EN II 6, 1107a1 f. ‚Die Mitte zu treffen‘ bedeutet, die einzelnen δεῖ-Formeln richtig 
zu bestimmen und damit genau diejenige Handlungsweise zu erkennen, die in einer bestimmten 
Situation gefordert ist. Nach Aristoteles gibt es viele Arten der Verfehlung, aber nur eine Weise des 
richtigen Handelns (τὸ  μὲ ν ἁμαρτά νειν πολλαχῶς […] τὸ  δὲ  κατορθοῦν μοναχῶς: II 5, 1106b28–31). 
Deshalb ist es auch leicht, den (je anderen) Zielpunkt (σκοπό ς) oder die (je andere) Mitte zu ver-
fehlen, schwer aber, sie zu treffen (ἐπιτυχεῖν: b31–33; II 9, 1109a25, a34). Die einzelnen Parameter 
festzulegen und damit die Grenze zwischen richtigem Handeln (ὀρθῶς ποιεῖν) und falschem Han-
deln (ἁμαρτά νειν) zu bestimmen, ist nicht leicht (IV 11, 1126a32–35; II 9, 1109a28 f., b14 f.). Daher 
ist auch das richtige Handeln selten, lobenswert und wertvoll (II 9, 1109a29 f.). Aristoteles trägt 
dieser Schwierigkeit dadurch Rechnung, dass er einen ‚moralischen Toleranzbereich‘ zulässt: „Wer 
wenig vom guten Handeln abweicht, wird nicht getadelt, ob er nun in Richtung auf das Weniger 
oder in Richtung auf das Mehr abweicht. Wer hingegen stark abweicht, wird getadelt; denn er 
bleibt nicht unbemerkt“ (II 9, 1109b18–20; Übersetzung Wolf). Wie weit dieser Toleranzbereich 
im jeweiligen Fall geht, lässt sich schwer durch Überlegung festlegen; das hängt von den einzelnen 
Umständen ab, und für diese Beurteilung ist die Wahrnehmung zuständig (1109b23: ἐν τῇ αἰσθή σει 
ἡ κρί σις; IV 11, 1126b2–4).

23 EN II 6, 1107a15–17. Diese Stelle führt auch Finnis, Moral Absolutes, 32, gegen Hardie an. 
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Hıer wırd eindeutig das moralısche Falschsein des Ehebruchs und damıt
auch die der anderen Handlungstypen dieser Klasse) jeder Abwägung und
damıt jeder Situationsrelatıvität Fur den Handlungstyp ‚Ehebruch‘
können zumındest die SENANNTEN s1ituationsrelatiıven Parameter der jeweıilige
Partner, der Zeıtpunkt, die Art und Weise des Vollzugs) erundsätzlıch nıcht
moralısch relevant werden. Vielmehr oilt, dass „überhaupt“ (AMAGC; sımpli-
cıter) VOoO dieser Art VOo Handlungen tun talsch 1ST.

(2) Damlıiıt wırd deutlich, dass tür Arıstoteles die Begriffe VOoO Ehebruch,
Diebstahl, Mord „und andere (Dıinge) solcher AÄrt (Kal T TOLOÜTOF )
ıhrer deskriptiven Komponente schon hınreichend bestimmt se1n MUS-
sen’ 1I31U55 klar se1N, welche Handlungen darunterfallen, diese den
(zumındest sıtuationsrelatıven) Parametern entziehen können un ka-
tegorisch als talsch qualifizieren. Dass ZU Beıispiel der Begriff „Ehe-
bruch“ tür Arıstoteles nıcht blo{fß „sıttlıch talscher Geschlechtsverkehr“
bedeutet, sondern 1mM Hınblick aut se1lne deskriptive Komponente als
„Geschlechtsverkehr mıt einer anderen TAau als der eigenen“ eindeu-
tlg bestimmt 1St,7° lässt sıch auch unabhängıg VO obiger Passage belegen.
(a) An mehreren Stellen spricht Arıstoteles VOo Ehebruch als eliner uUuNSC-
rechten Handlung, W aS lässt, dass klar 1St, welche Handlungen
daruntertallen.?” Strittig 1St nıcht, W 4S Ehebruch verstehen 1st, SO[M1-

dern ob der Verkehr mıt eliner anderen Tau als der eigenen absolut verboten
1ST. Im Rahmen seiner Aussagen ZUur Erziehung iın der besten Verfassung Sagt
Arıstoteles über den Ehebruch:

Was aber den veschlechtlichen Umgang elınes Mannes mıi1t eıner anderen Frau als se1iner
eigenen un: eıner Frau mi1t eiınem anderen Mann angeht, 1ILUSS überhaupt un:

allen Umständen schlechterdings für unerlaubt velten (ÜTAOC LLT) OLAOV ÜMNTÖLLEVOV
PALVEOOOL L ÖCLIN LNÖCLÖGC), sıch aut denselben einzulassen, solange I1L1ALL (1atte un:
(sattın heißt un: ISt, WL aber AL während der ZUuUr Kınderzeugung estimmten eıt

4 Veol Anmerkung
AY Schockenhoff, Wıssenschaftt und Kırchlichkeıit, 603, {ragt Recht: „Dart ILLAIL ALLS der Tatsa-

che, dafß dıe Sprache 1m Fall des Ehebruchs LLUTE Pinen Begriff für den beschreibenden Sachverhalt
UN. seline moralısche Bewertung kennt, den Schluf{ß zıehen, dieses e1ıne Wort könne ımmer LLLULTE

teın analytısch 1m ınn des verbotenen Geschlechtsverkehrs Zzemeınt seın Un keıinestalls e1INe
deskriptive Auskuntft darüber enthalten, w AsSs für eın konkretes Verhalten damıt vemeınt seın soll?“
ach Schockenhaoftt sprechen ZULE (3ründe dafür, Aass Arıstoteles mıt dem Urteil „Ehebruch 1ST.
ımmer verwertlich“ „eın V der vorherrschenden Meınung seiner Zeıt abweıchendes sıttlıches
Urteil tormulıert und sıch dabe1 darauftf verläft, dafß se1ne Zuhörer sehr ohl WwISssen, W A
Ehebruch versteht“ 604) Es 1ST. also verade nıcht S Aass das kategorische Verbotsurteil ber den
Ehebruch unstrittig ware, dagegen dıe rage, W A daruntertällt, kontrovers, vielmehr 1ST. CS verade
umgekehrt: Es 1ST. unstrittig, W A mıt Ehebruch vzemeınt 1St, kontrovers dagegen 1ST. dıe sıttlıche
Bewertung, das heift, b kategorisch verboten LSE.

7G Vel auch Dover, Greek Popular Moralıty ın the time of Plato andl Arıstotle, Indianapolis
1994, 209; f. LiIpSIMS, Das attısche Recht und Rechtsverfahren: Band 1, Leipzıg 1905, 479

DF Veol 3, 129b21 f.:; D, 1131a26; /, 1132a3 Vel. auch 15, 13585425 „Nıemand
begeht FEhebruch mıt se1iner eigenen Trau der bricht ın seın eiıgenes Haus eın der bestiehlt sıch
selbst“ (Übersetzung Wolf)
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Hier wird eindeutig das moralische Falschsein des Ehebruchs (und damit 
auch die der anderen Handlungstypen dieser Klasse) jeder Abwägung und 
damit jeder Situationsrelativität entzogen. Für den Handlungstyp ‚Ehebruch‘ 
können zumindest die genannten situationsrelativen Parameter (der jeweilige 
Partner, der Zeitpunkt, die Art und Weise des Vollzugs) grundsätzlich nicht 
moralisch relevant werden. Vielmehr gilt, dass „überhaupt“ (ἁπλῶς; simpli-
citer) etwas von dieser Art von Handlungen zu tun falsch ist. 

(2) Damit wird deutlich, dass für Aristoteles die Begriffe von Ehebruch, 
Diebstahl, Mord „und andere (Dinge) solcher Art (καὶ τὰ τοιαῦτα24)“ in 
ihrer deskriptiven Komponente schon hinreichend bestimmt sein müs-
sen25; es muss klar sein, welche Handlungen darunterfallen, um diese den 
(zumindest situationsrelativen) Parametern entziehen zu können und ka-
tegorisch als falsch zu qualifi zieren. Dass zum Beispiel der Begriff „Ehe-
bruch“ für Aristoteles nicht bloß „sittlich falscher Geschlechtsverkehr“ 
bedeutet, sondern im Hinblick auf seine deskriptive Komponente als 
„Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau als der eigenen“ eindeu-
tig bestimmt ist,26 lässt sich auch unabhängig von obiger Passage belegen. 
(a) An mehreren Stellen spricht Aristoteles vom Ehebruch als einer unge-
rechten Handlung, was vermuten lässt, dass klar ist, welche Handlungen 
darunterfallen.27 Strittig ist nicht, was unter Ehebruch zu verstehen ist, son-
dern ob der Verkehr mit einer anderen Frau als der eigenen absolut verboten 
ist. Im Rahmen seiner Aussagen zur Erziehung in der besten Verfassung sagt 
Aristoteles über den Ehebruch: 

Was aber den geschlechtlichen Umgang eines Mannes mit einer anderen Frau als seiner 
eigenen und einer Frau mit einem anderen Mann angeht, so muss es überhaupt und 
unter allen Umständen schlechterdings für unerlaubt gelten (ἁπλῶς μὴ  καλὸ ν ἁπτό μενον 
φαί νεσθαι μηδαμῇ μηδαμῶς), sich auf denselben einzulassen, solange man Gatte und 
Gattin heißt und ist, wer aber gar während der zur Kinderzeugung bestimmten Zeit 

24 Vgl. Anmerkung 6.
25 Schockenhoff, Wissenschaft und Kirchlichkeit, 603, fragt zu Recht: „Darf man aus der Tatsa-

che, daß die Sprache im Fall des Ehebruchs nur einen Begriff für den beschreibenden Sachverhalt 
und seine moralische Bewertung kennt, den Schluß ziehen, dieses eine Wort könne immer nur 
rein analytisch im Sinn des verbotenen Geschlechtsverkehrs gemeint sein und keinesfalls eine 
deskriptive Auskunft darüber enthalten, was für ein konkretes Verhalten damit gemeint sein soll?“ 
Nach Schockenhoff sprechen gute Gründe dafür, dass Aristoteles mit dem Urteil „Ehebruch ist 
immer verwerfl ich“ „ein von der vorherrschenden Meinung seiner Zeit abweichendes sittliches 
Urteil formuliert und sich dabei darauf verläßt, daß seine Zuhörer sehr wohl wissen, was er unter 
Ehebruch versteht“ (604). Es ist also gerade nicht so, dass das kategorische Verbotsurteil über den 
Ehebruch unstrittig wäre, dagegen die Frage, was darunterfällt, kontrovers, vielmehr ist es gerade 
umgekehrt: Es ist unstrittig, was mit Ehebruch gemeint ist, kontrovers dagegen ist die sittliche 
Bewertung, das heißt, ob er kategorisch verboten ist. 

26 Vgl. auch K. J. Dover, Greek Popular Morality in the time of Plato and Aristotle, Indianapolis 
1994, 209; J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren; Band 1, Leipzig 1905, 429 f. 

27 Vgl. EN V 3, 1129b21 f.; V 5, 1131a6; V 7, 1132a3. Vgl. auch V 15, 1138a25 f.: „Niemand 
begeht Ehebruch mit seiner eigenen Frau oder bricht in sein eigenes Haus ein oder bestiehlt sich 
selbst“ (Übersetzung Wolf).
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sıch beikommen lässt eun soll IN Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
als SCILLICIIL Vergehen entsprechenden Züchtigung bestraft werden

Der Begrıfft „Ehebruch“ beschreıibt Geschlechtsverkehr M1 —-

deren als der CISCHCH Tau 1e@ C111 solcher tatsächlich VOL dann spielen
weltere Absıchten des Handelnden Umstände oder Folgen tür die moralı-
sche Bewertung keıne Raolle mehr vielmehr 1ST die Handlung ıhrer INOTL”a-

ıschen Qualität bereıits Aixiert In dem Moment dem Ianl 111e Handlung
als Ehebruch beschreibt qualifiziert Ianl SIC Arıstoteles unmıttelbar als
moralısch talsch (b) Arıstoteles 1ST lässt sıch anhand der tolgenden Passage
ZC19CN erundsätzlıch davon überzeugt dass notwendig 1ST Dehnitionen
arüuber aufzustellen W 4S Diebstahl Miısshandlung, Ehebruch eiIC Fın-
zelnen 1ST

IDE 1111A1l häufig AWar darın übereinstimmt AaSsSs C111IC Tat erfolgt 1ST jedoch der Ankla-
geformulierung der dem worauft sıch dıie Anklage bezieht nıcht übereinstimmt
WIC ZUuU. Beispiel ‚War darın AaSS - nıcht aber darın AaSS vestoh-
len habe, der AaSSs Zuerst veschlagen nıcht aber AaSS jemanden übermütig
misshandelt habe, der AaSsSSs ‚War IN1L jemandem veschlafen nıcht aber AaSS
Ehebruch begangen habe, der AaSSs AWar vestohlen nıcht aber AaSsSSs Tempel-
raub begangen habe habe namlıch nıcht dem Ott yehört der AaSS AWar
tremdes Land bebaut habe, nıcht aber ASS Offentliches W al. der ASS sıch
War m1L den Feinden unterhalten, nıcht aber, ASS Verrat begangen habe ‚ I11LUSS 111  H

deswegen ohl darüber Definitionen autstellen, W Ads Diebstahl (KAOTN), W Ads übermütige
Mifßhandlung Üßp1G), W Ads Ehebruch (LOLYE1CL) IIST, damıt WIL, W CI11L1 WIE ZECISCH wollen, ob
C111 Unrecht vorliegt der nıcht, ı der Lage sınd, das Gerechte A1LLS Licht bringen.“”

ach Arıstoteles 1ST Juristischen oder moralıschen Streitfragen oftmals
nıcht kontrovers, AS$S emand Bestimmtes, das sıch wertineutra-
len Terminı allgemeın beschreiben lässt hat Kontrovers 1ST WIC diese
Tat Hınblick auf die moralısche Ordnung SCHAUCT spezifızıeren t30
Arıstoteles auf die Notwendigkeıt Dehnitionen über ungerechte
Handlungen aufzustellen Wenn INa  - über solche Dehfinitionen verfügt dann
annn INa  - anhand ob ektiver Merkmale entscheiden ob C111 Fall VOoO 1eb-
stahl Miısshandlung, Ehebruch eiIC vorliegt Dies u15 die Lage,
„das Gerechte ALl Licht bringen Arıstoteles geht also davon AaUS, dass
sıch Handlungstypen WIC Ehebruch Diebstahl Mord Misshandlung eic
definieren lassen und dass solche Definitionen Hınblick aut die moralısche
Bewertung un die Handlungsorientierung operationalısıerbar siınd

(3) Schliefßlich stellt sıch die rage ob die Aussageabsicht der vorliegen-
den Passage adäquat beschrieben wırd WE INa  - Sagı Arıstoteles wolle
u11 1er blofß darauf hiınweisen dass beı manchen Begritfsworten tür At-
tekte un Handlungen die rage ach der „Mıtte ezug auf UL1$5 nıcht
mehr sinnvoll 1ST weıl SIC schon 111e tehlgeformte Atfekt beziehungsweise
Handlungsmaterıe bezeichnen Wenn 1er das heıilßst der tautologischen

A Paol VIL 16 335b38 13361232 Übersetzung Susemibhl MM1L Anderung
A het ] 3 373b38 13479 Übersetzung KaAapp
30 Vel auch 113 221b23 76
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sich beikommen lässt, so etwas zu tun, soll mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
als einer seinem Vergehen entsprechenden Züchtigung bestraft werden.28

Der Begriff „Ehebruch“ beschreibt einen Geschlechtsverkehr mit einer an-
deren als der eigenen Frau. Liegt ein solcher tatsächlich vor, dann spielen 
weitere Absichten des Handelnden, Umstände oder Folgen für die morali-
sche Bewertung keine Rolle mehr; vielmehr ist die Handlung in ihrer mora-
lischen Qualität bereits fi xiert. In dem Moment, in dem man eine Handlung 
als Ehebruch beschreibt, qualifi ziert man sie, so Aristoteles, unmittelbar als 
moralisch falsch. (b) Aristoteles ist, so lässt sich anhand der folgenden Passage 
zeigen, grundsätzlich davon überzeugt, dass es notwendig ist, Defi nitionen 
darüber aufzustellen, was Diebstahl, Misshandlung, Ehebruch etc. im Ein-
zelnen ist:

Da man häufi g zwar darin übereinstimmt, dass eine Tat erfolgt ist, jedoch in der Ankla-
geformulierung oder in dem, worauf sich die Anklage bezieht, nicht übereinstimmt, – 
wie zum Beispiel zwar darin, dass einer genommen, nicht aber darin, dass er gestoh-
len habe, oder, dass einer zuerst geschlagen, nicht aber, dass er jemanden übermütig 
misshandelt habe, oder, dass einer zwar mit jemandem geschlafen, nicht aber, dass er 
Ehebruch begangen habe, oder dass einer zwar gestohlen, nicht aber, dass er Tempel-
raub begangen habe – es habe nämlich nicht dem Gott gehört –, oder, dass einer zwar 
fremdes Land bebaut habe, nicht aber, dass es öffentliches war, oder, dass einer sich 
zwar mit den Feinden unterhalten, nicht aber, dass er Verrat begangen habe –, muss man 
deswegen wohl darüber Defi nitionen aufstellen, was Diebstahl (κλοπή ), was übermütige 
Mißhandlung (ὕβρις), was Ehebruch (μοιχεί α) ist, damit wir, wenn wir zeigen wollen, ob 
ein Unrecht vorliegt oder nicht, in der Lage sind, das Gerechte ans Licht zu bringen.29

Nach Aristoteles ist es in juristischen oder moralischen Streitfragen oftmals 
nicht kontrovers, dass jemand etwas Bestimmtes, das sich in wertneutra-
len Termini allgemein beschreiben lässt, getan hat. Kontrovers ist, wie diese 
Tat im Hinblick auf die moralische Ordnung genauer zu spezifi zieren ist.30 
Aristoteles verweist auf die Notwendigkeit, Defi nitionen über ungerechte 
Handlungen aufzustellen. Wenn man über solche Defi nitionen verfügt, dann 
kann man anhand objektiver Merkmale entscheiden, ob ein Fall von Dieb-
stahl, Misshandlung, Ehebruch etc. vorliegt. Dies versetzt uns in die Lage, 
„das Gerechte ans Licht zu bringen“. Aristoteles geht also davon aus, dass 
sich Handlungstypen wie Ehebruch, Diebstahl, Mord, Misshandlung etc. 
defi nieren lassen und dass solche Defi nitionen im Hinblick auf die moralische 
Bewertung und die Handlungsorientierung operationalisierbar sind.

(3) Schließlich stellt sich die Frage, ob die Aussageabsicht der vorliegen-
den Passage adäquat beschrieben wird, wenn man sagt, Aristoteles wolle 
uns hier bloß darauf hinweisen, dass bei manchen Begriffsworten für Af-
fekte und Handlungen die Frage nach der „Mitte in Bezug auf uns“ nicht 
mehr sinnvoll ist, weil sie schon eine fehlgeformte Affekt- beziehungsweise 
Handlungsmaterie bezeichnen. Wenn hier (das heißt in der tautologischen 

28 Pol. VII 16, 1335b38–1336a2; Übersetzung Susemihl mit Änderung.
29 Rhet. I 13, 1373b38–1347a9; Übersetzung Rapp.
30 Vgl. auch EE II 3, 1221b23–26.
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Lesart) aber verade och offen 1St, worın U diese Fehlgeformtheıt der
Handlungsmaterıe legt, W 4S also der Grund tür ıhr moralısches Falschsein
1St, verschiebht siıch lediglich die rage ach der Mıtte: Wır brauchen nıcht
mehr tragen, Wallil Ehebruch talsch oder verboten 1st, sondern WIr mussen
fragen, W 4S eiınen Geschlechtsverkehr moralısch talsch macht beziehungs-
welse welchen Umständen moralısch richtig 1St Das läuft auf den
trıimzalen Hınvwels hinaus, dass sıch die rage ach der „Mıtte ın ezug auf
uns für solche Attekt- und Handlungsbezeichnungen, die ıhrer begrifflichen
Natur nach schon schlecht sind, nıcht mehr stellt. iıne solche argumentatıve
Depotenzierung tügt sıch aber nıcht ohne Welılteres iın den Zusammenhang
der Stelle; S1€e wırd der Funktion dieses Abschnuıtts 1mMm Rahmen VOoO Arısto-
teles’ Tugendlehre nıcht verecht. Arıstoteles kommt 1er verade nıcht auf
estimmte Namen tür estimmte Atfekte un Handlungstypen d} sondern
auf diese selbst. Auf Letztere ezieht sich, WEn Sagl, dass einıge VOoO

ıhnen die Mıtte nıcht zulassen. Man sollte 1er den Wortlaut nehmen:
Es oibt estimmte Affekte und Handlungen, die als solche, das heıfst als das,
IA S1€e sind, die Mıtte nıcht kennen.

Im tolgenden Abschnıitt werde ıch i1ne alternatıve Interpretation ckıi7z7z1e-
LCIL, die den Anspruch erhebt, eın höheres Ma{ Konsıstenz, Kohärenz und
ähe ZU ext aufzuwelısen als die ımmer och verbreıtete tautologische
Lesart. Im herangezogenen Abschnıitt geht Arıstoteles mehr als L1UTL

Wortbedeutungen; handelt sıch vielmehr eın tür das arıstotelische
Ethikkonzept relevantes eıgenes Lehrstück. In diesem nıcht-triuvzalen Sınn
wurde auch ın Jüngerer eıt das Textstück ımmer wıeder velesen.?

Hıer moöchte iıch Tel Beispiele LICI1LI1ICIL. Im Rahmen der Krıitik einer akteursbasierten
Tugendethıik wırcd ımmer wıieder darauft hingewiesen, Aass CS WwI1€e „unerträgliche and-
lungen“ (intolerable actions) o1bt, dıe DEY schlecht sınd und dıe kategorische Handlungsverbote
ertordern. Eıne ethıische Theorıie IL1LU155S solche Handlungstypen integrieren können, W A bedeutet,
Aass S1Ee ın der Lage se1n ILUSS, Handlungen auch AbsehungV Handelnden beurteıulen
(vel. Louden, (n Some Vices of Virtue Ethics, iın APOQ 71 22/-256, 1er‘ 730 L: dt.
Eınige Laster der Tugendethik, 1n: Rıppe/ T Schaber Hyos.), Tugendethik, Stuttgart 1998,
185—-212, ler‘ 195 (;enau das annn aber e1ıne akteursbasıerte Tugendethık, ın der dıe Entsche1i-
dungen des Klugen der Tugendhaften das Kriıterimum für das moralısch Rıchtige und Falsche sınd,
nıcht elısten. Insotern Arıstoteles DEY schlechte Handlungen kennt, 1ST. 1658 eın Problem für eıne
Arıistoteles-Interpretation 1m Sınne einer akteursbasıerten Tugendethik (vel. Brüllmann, Die
Theorı1e des (suten In Arıstoteles’ Nikomachischer Ethik, Berliın/New 'ork 2011, 164 f., 168)
(2 egen eine Arıistoteles-Interpretation 1m Sınne eINEes ethıschen Partikularısmus, dA1e der konkre-
Len Handlungssituation beziehungsweise den auf diese bezogenen partıkularen Urteilen dıe 1L1OI -
matıve Priorität zuspricht und allzemeıne Regeln der Prinzipien entweder vollkommen ablehnt
der vielleicht eine prima facte-Geltung zugesteht, wırcd ımmer wıieder angeführt, Aass Arıstoteles
auch kategorische Verbotsnormen kennt (vel. KAacZzor, Exceptionless Norms ın Arıstotle? Tho-
1L14AS Aquı1nas and Iwentieth- Century Interpreters of the Nicomachean Ethics, iın Thom
33—62:; Hoffmann, Der Standard des (,uten beı Arıstoteles: Regularıtät 1 Unbestimmten.
Arıstoteles’ Nıkomachıische Ethık als (Gegenstand der Partiıkularısmus-Generalısmus-Debatte,
Freiburg Br./München 2010, S Kaczor merkt Recht A, Aass der ımmer wıieder V Dal-
tikularıstischen Interpreten als Kronzeugenstelle angeführte Abschnıitt 11 2, Ad— (‚Es
o1bt nıchts Stabiles 1m Bereich des Handelns‘) nicht SAaRl, Aass WI1Ir nıcht bestimmen könnten, W A

schädlıch der talsch LSt: „We CAannOoL determıne ‚what 15 advantageous‘, but Arıstotle Des NOL S V
that CAannOL determıne what 1S disadvantageous what 1S ın the of exclusıve of the
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Lesart) aber gerade noch offen ist, worin genau diese Fehlgeformtheit der 
Handlungsmaterie liegt, was also der Grund für ihr moralisches Falschsein 
ist, verschiebt sich lediglich die Frage nach der Mitte: Wir brauchen nicht 
mehr zu fragen, wann Ehebruch falsch oder verboten ist, sondern wir müssen 
fragen, was einen Geschlechtsverkehr moralisch falsch macht beziehungs-
weise unter welchen Umständen er moralisch richtig ist. Das läuft auf den 
trivialen Hinweis hinaus, dass sich die Frage nach der „Mitte in Bezug auf 
uns“ für solche Affekt- und Handlungsbezeichnungen, die ihrer begriffl ichen 
Natur nach schon schlecht sind, nicht mehr stellt. Eine solche argumentative 
Depotenzierung fügt sich aber nicht ohne Weiteres in den Zusammenhang 
der Stelle; sie wird der Funktion dieses Abschnitts im Rahmen von Aristo-
teles’ Tugendlehre nicht gerecht. Aristoteles kommt es hier gerade nicht auf 
bestimmte Namen für bestimmte Affekte und Handlungstypen an, sondern 
auf diese selbst. Auf Letztere bezieht er sich, wenn er sagt, dass einige von 
ihnen die Mitte nicht zulassen. Man sollte hier den Wortlaut ernst nehmen: 
Es gibt bestimmte Affekte und Handlungen, die als solche, das heißt als das, 
was sie sind, die Mitte nicht kennen.

Im folgenden Abschnitt werde ich eine alternative Interpretation skizzie-
ren, die den Anspruch erhebt, ein höheres Maß an Konsistenz, Kohärenz und 
Nähe zum Text aufzuweisen als die immer noch verbreitete tautologische 
Lesart. Im herangezogenen Abschnitt geht es Aristoteles um mehr als nur 
um Wortbedeutungen; es handelt sich vielmehr um ein für das aristotelische 
Ethikkonzept relevantes eigenes Lehrstück. In diesem nicht-trivialen Sinn 
wurde auch in jüngerer Zeit das Textstück immer wieder gelesen.31

31 Hier möchte ich drei Beispiele nennen: (1) Im Rahmen der Kritik an einer akteursbasierten 
Tugendethik wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es so etwas wie „unerträgliche Hand-
lungen“ (intolerable actions) gibt, die per se schlecht sind und die kategorische Handlungsverbote 
erfordern. Eine ethische Theorie muss solche Handlungstypen integrieren können, was bedeutet, 
dass sie in der Lage sein muss, Handlungen auch unter Absehung vom Handelnden zu beurteilen 
(vgl. R. B. Louden, On Some Vices of Virtue Ethics, in: APQ 21 (1984) 227–236, hier: 230 f.; dt.: 
Einige Laster der Tugendethik, in: K. P. Rippe/P. Schaber (Hgg.), Tugendethik, Stuttgart 1998, 
185–212, hier: 195 f.). Genau das kann aber eine akteursbasierte Tugendethik, in der die Entschei-
dungen des Klugen oder Tugendhaften das Kriterium für das moralisch Richtige und Falsche sind, 
nicht leisten. Insofern Aristoteles per se schlechte Handlungen kennt, ist dies ein Problem für eine 
Aristoteles-Interpretation im Sinne einer akteursbasierten Tugendethik (vgl. Ph. Brüllmann, Die 
Theorie des Guten in Aristoteles’ Nikomachischer Ethik, Berlin/New York 2011, 164 f., 168). 
(2) Gegen eine Aristoteles-Interpretation im Sinne eines ethischen Partikularismus, die der konkre-
ten Handlungssituation beziehungsweise den auf diese bezogenen partikularen Urteilen die nor-
mative Priorität zuspricht und allgemeine Regeln oder Prinzipien entweder vollkommen ablehnt 
oder vielleicht eine prima facie-Geltung zugesteht, wird immer wieder angeführt, dass Aristoteles 
auch kategorische Verbotsnormen kennt (vgl. C. Kaczor, Exceptionless Norms in Aristotle? Tho-
mas Aquinas and Twentieth-Century Interpreters of the Nicomachean Ethics, in: Thom. 61 (1997) 
33–62; M. Hoffmann, Der Standard des Guten bei Aristoteles: Regularität im Unbestimmten. 
Aristoteles’ Nikomachische Ethik als Gegenstand der Partikularismus-Generalismus-Debatte, 
Freiburg i. Br./München 2010, 98 f.). Kaczor merkt zu Recht an, dass der immer wieder von par-
tikularistischen Interpreten als Kronzeugenstelle angeführte Abschnitt EN II 2, 1104a3–10 (‚Es 
gibt nichts Stabiles im Bereich des Handelns‘) nicht sagt, dass wir nicht bestimmen könnten, was 
schädlich oder falsch ist: „We cannot determine ‚what is advantageous‘, but Aristotle does not say 
that we cannot determine what is disadvantageous or what is wrong in the sense of exclusive of the 
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ine alternative Interpretation
(1) Kontext der Passage. Am Antang VOo I1{ tasst Arıstoteles se1ine bıs-
herige begriffliche Bestimmung der Tugend ach Gattung un AÄArt ın eliner
Definition TITLLIMNEIN: Die Tugend 1ST 1ne Disposıtion, die ZUL richtigen
Entscheidung befähigt; S1e liegt iın einer Mıtte, un ‚Wr iın der „Mıtte iın
ezug aut uns  “ Diese wırd bestimmt durch die Überlegung, das heıfit > WI1€e
der Kluge oder Tugendhafte S1€e bestimmen wüurde (1106b36—-1107a2) Der
Tugendhafte Aindet und wählt die Mıtte”, das heı1fßst, erkennt und wählt das,
W 4S 1n einer bestimmten S1ituation VOoO ıhm vefordert ISt Die „Mıiıtte 1n ezug
auf uns  € 1St der Titel tür die verschiedenen normatıven Bedingungen“ ara-
meter), die Inmen die Rıchtigkeıit eliner Handlung ın eliner estimmten
Sıtuation, also „das Gesollte“ (TO OEOV), ausmachen. „Daher 1St die Tugend“,

Arıstoteles weıter, „ihrem Wesen nach, das heifßt ach der Definition, die
angıbt, W 4S heilßst, dies se1in, 1ne Mıtte; 1m Hınblick darauf aber, W5 das
Beste und das ZuULE Handeln 1st, 1St S1€e eın Extrem.  634 Der tolgende Abschnıitt
a8—27/ 1ST 1ine wichtige Erganzung: Es o1bt 1ine Klasse VOoO Aftekten und
Handlungen,” tür die die Mesoteslehre, w1e€e S1€e 1mMm vorangehenden Kapıtel
anhand der verschiedenen Parameter erläutert wurde*?®, nıcht oilt, das heıißt
Nıcht tür jeden Aftekt und nıcht tür k ede Handlung esteht ıhre Rıchtigkeıt,
Bestheit oder Vernunftgemäßheıt iın der Erfüllung aller moralısch relevanten
Parameter oder normatıven Bedingungen. Dementsprechend 1St die Frage,
W 4S ın eliner estimmten Situation tun richtig 1st, das heifßt die Jeweıilıge
Mıtte treffen, nıcht ın jedem Fall schwier1g beantworten.? Es o1ibt
estimmte Dınge, die Ianl eintach nıcht tun dart.

(2) Sachebene UN Bezeichnungsebene. Dass sıch hıerbel 1ne
wırklıiıche Einschränkung der Mesoteslehre, un: damıt eın substan-
z1ielles Lehrstück un nıcht blofiß einen trivialen Hınwelıls handelt, wırd
deutlich anhand elines SCHAUCH Blicks darauf, w1e€e Arıstoteles diesen Ab-
schnıtt tormuliert. Arıstoteles unterscheidet eindeutig zwıischen der sach-
lıchen Ebene (Ebene der NPÄYLOATO,) un der sprachlichen Ebene (Ebene der
OÖVOLOTO): Nıcht jede Handlung un nıcht jeder Affekt lassen 1ne Mıtte

end“ (50). (3 Vertreter einer handlungsbastierten Tugendethik (vel. Anscombe, Moralphilosophıie
der Moderne, 165) erheben den Anspruch, Aass alleın 1m Rahmen dieser orm V Tugendethıik
dıe ede VO. In sıch schlechten Handlungen beziehungswelse VO. absoluten Verbotsnormen
sinnvall 1ST. (vel. Rhonheimer, Perspektive der Moral, 180). Es IST. nıcht mehr sinnvall [ragen,
b Handlungen, dıe per ungerecht Sind, vzewıissen Umständen moralısch richtig se1n kön-
LIC:  S Veol auch den UÜberblick beı Chr KaApp, Was heıfst ‚Arıstotelısmus‘ ın der LICLLCICIL Ethik?, iın
Intormatıon Philosophie 38 A0— 30

3 Vel 11 6, 1107/7a5
324 Vel Frede, Autft Taubentüßen: ber Natur un rsprung des In der

Arıstotelıschen Ethık, 1n: Corcılius/Chr Kapp Hgg.), Beıträge ZULXI Arıstotelıschen Handlungs-
theori1e, Stuttgart 2008, 105—121, 1er‘ 112

14 11 G, 10/7a6—-8; Übersetzung Wolf mıt Änderung.
195 Vel 11 6, 10/7a12 (IVTC yap T(IDTC KC£L T(% TOLCDTE
16 11 D, 106b21
37 11 D, 106b32 [.; 11
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2. Eine alternative Interpretation

(1) Kontext der Passage. Am Anfang von EN II 6 fasst Aristoteles seine bis-
herige begriffl iche Bestimmung der Tugend nach Gattung und Art in einer 
Defi nition zusammen: Die Tugend ist eine Disposition, die zur richtigen 
Entscheidung befähigt; sie liegt in einer Mitte, und zwar in der „Mitte in 
Bezug auf uns“. Diese wird bestimmt durch die Überlegung, das heißt so, wie 
der Kluge oder Tugendhafte sie bestimmen würde (1106b36–1107a2). Der 
Tugendhafte fi ndet und wählt die Mitte32, das heißt, er erkennt und wählt das, 
was in einer bestimmten Situation von ihm gefordert ist. Die „Mitte in Bezug 
auf uns“ ist der Titel für die verschiedenen normativen Bedingungen33 (Para-
meter), die zusammen die Richtigkeit einer Handlung in einer bestimmten 
Situation, also „das Gesollte“ (τὸ  δέ ον), ausmachen. „Daher ist die Tugend“, 
so Aristoteles weiter, „ihrem Wesen nach, das heißt nach der Defi nition, die 
angibt, was es heißt, dies zu sein, eine Mitte; im Hinblick darauf aber, was das 
Beste und das gute Handeln ist, ist sie ein Extrem.“34 Der folgende Abschnitt 
1107a8–27 ist eine wichtige Ergänzung: Es gibt eine Klasse von Affekten und 
Handlungen,35 für die die Mesoteslehre, wie sie im vorangehenden Kapitel 
anhand der verschiedenen Parameter erläutert wurde36, nicht gilt, das heißt: 
Nicht für jeden Affekt und nicht für jede Handlung besteht ihre Richtigkeit, 
Bestheit oder Vernunftgemäßheit in der Erfüllung aller moralisch relevanten 
Parameter oder normativen Bedingungen. Dementsprechend ist die Frage, 
was in einer bestimmten Situation zu tun richtig ist, das heißt die jeweilige 
Mitte zu treffen, nicht in jedem Fall schwierig zu beantworten.37 Es gibt 
bestimmte Dinge, die man einfach nicht tun darf. 

(2) Sachebene und Bezeichnungsebene. Dass es sich hierbei um eine 
wirkliche Einschränkung der Mesoteslehre, und damit um ein substan-
zielles Lehrstück und nicht bloß um einen trivialen Hinweis handelt, wird 
deutlich anhand eines genauen Blicks darauf, wie Aristoteles diesen Ab-
schnitt formuliert. Aristoteles unterscheidet eindeutig zwischen der sach-
lichen Ebene (Ebene der πράγματα) und der sprachlichen Ebene (Ebene der 
ὀνόματα): Nicht jede Handlung und nicht jeder Affekt lassen eine Mitte 

end“ (50). (3) Vertreter einer handlungsbasierten Tugendethik (vgl. Anscombe, Moralphilosophie 
der Moderne, 165) erheben den Anspruch, dass allein im Rahmen dieser Form von Tugendethik 
die Rede von in sich schlechten Handlungen beziehungsweise von absoluten Verbotsnormen 
sinnvoll ist (vgl. Rhonheimer, Perspektive der Moral, 180). Es ist nicht mehr sinnvoll zu fragen, 
ob Handlungen, die per se ungerecht sind, unter gewissen Umständen moralisch richtig sein kön-
nen. Vgl. auch den Überblick bei Chr. Rapp, Was heißt ‚Aristotelismus‘ in der neueren Ethik?, in: 
Information Philosophie 38 (2010) 20–30. 

32 Vgl. EN II 6, 1107a5 f.
33 Vgl. D. Frede, Auf Taubenfüßen: Über Natur und Ursprung des ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ in der 

Aristotelischen Ethik, in: K. Corcilius/Chr. Rapp (Hgg.), Beiträge zur Aristotelischen Handlungs-
theorie, Stuttgart 2008, 105–121, hier: 112.

34 EN II 6, 1107a6–8; Übersetzung Wolf mit Änderung.
35 Vgl. EN II 6, 1107a12: πάντα γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα
36 EN II 5, 1106b21 f.
37 EN II 5, 1106b32 f.; II 9.
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Z denn ein1ıge€ VOo ıhnen werden aut 1ne We1ise benannt, iın der S16€, also
diese besondere Klasse VOoO Handlungen un Affekten, unmıttelbar miıt der
Schlechtigkeıit verbunden sind. Ihre Namen zeıgen R dass die ezeıiıch-

Attekte un Handlungen schon 1ne tehlgeformte Handlungsma-
terle darstellen.® AIl die CENANNTLEN Attekte un Handlungen un: andere
Instanzen dieser (besonderen) Klasse tıragen ıhre Namen aut Grund der
Tatsache, dass S1€e selbst, das heıiflßit als das, Ua S1€e sind, schlecht siınd (T
(HUTC MADAC eivan), un: nıcht ıhr UÜbermaß oder ıhr Mangel. Arıstoteles
o1Dt damıt 1ne Begründung tür die besondere AÄArt ıhrer Benennung: Ihre
Benennungen, die einen wertenden Bestandteıil enthalten, verdanken diese
Atfekte un Handlungen nıcht der jeweıligen situationsrelatıven Bestim-
IMUNS des richtigen Handelns (durch den Klugen) un: den daraus sıch
ergebenden eX7Zessiven oder defi7z1ienten Fehltormen“, sondern ıhrer objek-
Hmen Natur selbst*!. Solche Atfekte un: Handlungen siınd VOo Natur ALLS

„hässlıch“ (Q10XPOV) oder ungerecht un: daher ımmer, un nıcht nur Drıma
facte, talsch.“ Daher stellt sıch 1er nıcht mehr die rage ach der Mıtte,
das heıiflit nach einer sıtuationsgerechten Ausführung. Wıe auch ımmer INa  -

diese Handlungen austührt das schlichte Wihlen un: Austühren elines
dieser Dıinge 1St talsch. Den etzten Aspekt verdeutlicht Arıstoteles 1mM
zweıten Teıil des vorliegenden Abschnıitts O/al 8—27) anhand einer Anda-
logte: Be1l den 35 sich“ schlechten Attekten un: Handlungen ach einer
Mıtte suchen, ware SCILAUSO absurd, w1e bei den ungerechten, teıgen un
unmäfsıgen Handlungen iıne Mıtte, eın Ubermaß oder einen Mangel C 1+-

warten Diese Handlungen haben schon ıhre definıitive moralısche Qualität
SCHAUSO w1e€e die verechten, tapferen un: besonnenen Handlungen. 50, wWw1€e

be1i diesen Bestformen moralıschen Handelns eın Ubermaß un keinen

2 Vel. Joachim, Nıcomachean Ethics, l „No doubt what he 15 that the things whiıich AIC
called by the AILLC of the KAOOC MPAELG AIC ın fact GUVELÄT] LLLLIEVO: cConJo1Nt inclusıve cComposıtes,
iıncluding the torm  C6

1G Lıiest ILLAIL anstelle des AEYETAL mıt dem codex WEYETAL (Bekker, Susemihl; Übersetzung
Dirlmeier, (71907), annn würde CS arum vehen, Aass al dıe CNANNLEN Aftekte und Handlungen
und andere dieser Klasse deshalb getadelt werden, weıl S1E selbst schlecht sınd. Arıstoteles würde
also e1ıne Begründung dafür veben, W AarlLliInl diese Atftekte und Handlungen mıt der Praxıs des Ta-
delns verbunden sınd In der tautologischen Interpretation ware der rund für diese Verbindung
ihre begriffliche Natur: das Tadelnswertsein würde sıch analytısch-notwendig ALLS dem Begriff
des jeweınligen Aftekts beziehungsweıise der jeweıligen Handlung ergeben. Meıner Auffassung
ach sollte ILLAIL mıt der Mehrzahl der Handschritten AEYETAL testhalten (Bywater): Arıstoteles
spricht Beginn ber eıne besondere Klasse V Atftekten und Handlungen. Diese werden auf
e1ıne besondere \Weise benannt (OVOLAGTAL). Das AEYETAL knüpft diese AÄArt und \Welse der
Benennung und begründet 1€e8s SEHAUCT, Die Praxıs des Lobens und Tadelns spielt ın diesem
Kapıtel keıine Ralle

4(] Es yalt: Es x1bt viele Arten der Vertehlung, aber LLULE PINE \Welse des richtigen Handelns (TÖ LLEV
ÜLLOADTÄVELV KOAAHYOC TO ÖS KATOPOOLV WOVAYOGC: 11 D, 1106b28-31). Vel. hıerzu den scho-
lastıschen (3rundsatz: bonum Integra. malum SINZULAYLO MS defectibus.

Eıne Ühnlıche Entgegensetzung 1ST. dıe zwıschen konventioneller Festlegung moralıscher Nor-
IL1LEI1 (VOLLO) und objektiver Geltung (DUGEL) ın 1, 094b16; voel auch 111 6, 1113a20—22

4J Veol Broadie/Chr. KROowe, Arıstotle. Nıcomachean Ethıiıcs, Oxtord 2002, 306
472 11 6, 110/7a15-17.
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zu, denn einige von ihnen werden auf eine Weise benannt, in der sie, also 
diese besondere Klasse von Handlungen und Affekten, unmittelbar mit der 
Schlechtigkeit verbunden sind. Ihre Namen zeigen an, dass die bezeich-
neten Affekte und Handlungen schon eine fehlgeformte Handlungsma-
terie darstellen.38 All die genannten Affekte und Handlungen und andere 
Instanzen dieser (besonderen) Klasse tragen ihre Namen39 auf Grund der 
Tatsache, dass sie selbst, das heißt als das, was sie sind, schlecht sind (τῷ 
αὐτὰ φαῦλα εἶναι), und nicht ihr Übermaß oder ihr Mangel. Aristoteles 
gibt damit eine Begründung für die besondere Art ihrer Benennung: Ihre 
Benennungen, die einen wertenden Bestandteil enthalten, verdanken diese 
Affekte und Handlungen nicht der jeweiligen situationsrelativen Bestim-
mung des richtigen Handelns (durch den Klugen) und den daraus sich 
ergebenden exzessiven oder defi zienten Fehlformen40, sondern ihrer objek-
tiven Natur selbst41. Solche Affekte und Handlungen sind von Natur aus 
„hässlich“ (αἰσχρό ν) oder ungerecht und daher immer, und nicht nur prima 
facie, falsch.42 Daher stellt sich hier nicht mehr die Frage nach der Mitte, 
das heißt nach einer situationsgerechten Ausführung. Wie auch immer man 
diese Handlungen ausführt – das schlichte Wählen und Ausführen eines 
dieser Dinge ist falsch.43 Den letzten Aspekt verdeutlicht Aristoteles im 
zweiten Teil des vorliegenden Abschnitts (1107a18–27) anhand einer Ana-
logie: Bei den „an sich“ schlechten Affekten und Handlungen nach einer 
Mitte zu suchen, wäre genauso absurd, wie bei den ungerechten, feigen und 
unmäßigen Handlungen eine Mitte, ein Übermaß oder einen Mangel zu er-
warten. Diese Handlungen haben schon ihre defi nitive moralische Qualität 
genauso wie die gerechten, tapferen und besonnenen Handlungen. So, wie 
es bei diesen Bestformen moralischen Handelns kein Übermaß und keinen 

38 Vgl. Joachim, Nicomachean Ethics, 91: „No doubt what he means is that the things which are 
called by the name of the πάθος or πρᾶξις are in fact συνειλημμένα: conjoint inclusive composites, 
including the form.“

39 Liest man anstelle des λέγεται mit dem codex Mb ψέγεται (Bekker, Susemihl; Übersetzung 
Dirlmeier, Gigon), dann würde es darum gehen, dass all die genannten Affekte und Handlungen 
und andere dieser Klasse deshalb getadelt werden, weil sie selbst schlecht sind. Aristoteles würde 
also eine Begründung dafür geben, warum diese Affekte und Handlungen mit der Praxis des Ta-
delns verbunden sind. In der tautologischen Interpretation wäre der Grund für diese Verbindung 
ihre begriffl iche Natur; das Tadelnswertsein würde sich analytisch-notwendig aus dem Begriff 
des jeweiligen Affekts beziehungsweise der jeweiligen Handlung ergeben. Meiner Auffassung 
nach sollte man mit der Mehrzahl der Handschriften am λέγεται festhalten (Bywater): Aristoteles 
spricht am Beginn über eine besondere Klasse von Affekten und Handlungen. Diese werden auf 
eine besondere Weise benannt (ὠνόμασται). Das λέγεται knüpft genau an diese Art und Weise der 
Benennung an und begründet dies genauer. Die Praxis des Lobens und Tadelns spielt in diesem 
Kapitel keine Rolle. 

40 Es gilt: Es gibt viele Arten der Verfehlung, aber nur eine Weise des richtigen Handelns (τὸ  μὲ ν 
ἁμαρτά νειν πολλαχῶς […] τὸ  δὲ  κατορθοῦν μοναχῶς: EN II 5, 1106b28–31). Vgl. hierzu den scho-
lastischen Grundsatz: bonum causatur ex integra causa, malum autem ex singularibus defectibus.

41 Eine ähnliche Entgegensetzung ist die zwischen konventioneller Festlegung moralischer Nor-
men (νόμῳ) und objektiver Geltung (φύσει) in EN I 1, 1094b16; vgl. auch EN III 6, 1113a20–22. 

42 Vgl. S. Broadie/Chr. Rowe, Aristotle. Nicomachean Ethics, Oxford 2002, 306.
43 EN II 6, 1107a15–17.
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Mangel o1Dt das Mıttlere 1St iın axiologischer Sıcht schon eın Extrem),
o1bt auch bei den iın sıch schlechten Handlungen keine Mıtte, un auch
nıcht Ubermaß un: Mangel.

(3) Dize objektive Natur eIner Handlung. Es 1St klar, dass sıch bel den
1er als 1n sıch chlecht‘ ıdentih zierten Handlungstypen nıcht eın AaU-

14LKerliche oder „physische Tätıgkeitsbeschreibungen also 1ne och
nıcht spezifizierte Handlungsmaterıe handelt, sondern i1ne Handlung,
die ın ıhrem ‚Was’ (TU) schon eindeutig testgelegt 1St un als solche bereıits
i1ne estimmte sıttliıche Qualität hat Ehebruch etiw2 1St tür Arıstoteles de-
Aniert als Geschlechtsverkehr mıt eliner anderen Tau als der eigenen (Pol
VII 16, 5b38-133642; 15, 138425 f.); der Begriff 1St hinsıchtlich
seiner deskriptiven Komponente eindeutig spezıflzlert. Diese Spezifikation
der Handlungsmaterıe ‚Geschlechtsverkehr‘ ZU. moralısch tadelnswerten
Handlungstyp ‚Ehebruch‘ kommt durch das ‚ıntendierte Handlungsobjekt‘
zustande; LL1UT das intendierte Resultat einer Handlung INa diese aut Grund
eliner Überlegung bewusst vewählt oder auf Grund eliner ungeordneten Be-
xierde L1UTL bewusst ausgeführt se1ın annn i1ne Handlung auch ın moralısch
relevanter Hınsıcht spezıflzıeren. In un anderen Stellen*® nn
Arıstoteles als Parameter, die die „Mıtte ın ezug auf uns  D ausmachen, _-

ben (1) dem ‚Wann' (ÖTE; guando), (11) dem ‚Wıe“ (TÖC; quomodo), 111) dem
‚Wieviel‘ (ÖGOV; quantum), (1v) dem zeıitlichen Ausma(fß (MOGOV YPOVOV) und
(V) dem ‚Worumwillen‘ (0  e EVEKO; CU1US SYalld) auch (v1) das ‚Welchen Dingen
vegenüber‘ (E@ Olc; 177 auiOus), SOWI1e V11) das ‚Welchen Personen gegenüber‘
(TPOC OUG; A4Ad auos"'). Die beiden etzten Parameter beziehen sıch aut die Sache
beziehungsweise die Person, auf die sıch 1ne Handlung richtet un der
S1€e i1ne estimmte Wırkung hervorbringt (zum Beispiel die Sache, die Ianl

türchten soll; dıe Person, der gegenüber INa zurnen soll; die Person, der
Ianl Ananzıell helfen so11).* Diese Parameter lassen sıch drei Gruppen
Zusarnrnenfassen: IDIE Parameter (1) bıs (1V) betreften die außeren Umstände
der Handlung beziehungsweise die AÄArt und Weise ıhrer Verwirklıi-
chung, (V) ezieht sıch auf das Zıael, das der Handelnde mıt seiner Handlung

44 Diesen Ausdruck übernehme iıch V BOrmann, Natur als Horizont sıttlıcher Praxıs, 146
45 Vel 111[ 2, 111144 Arıstoteles erläutert diesen Umstand (1m weılıten Sınn) Beispiel

seiner Unkenntnis: Man rzählt und weı(ß nıcht, Aass CS eın Geheimnıis 1ST. (1111a9 Fın
welteres Beıispiel ISt, WOCI1I1 jemand eıne Schleuder vortühren 111 und S1E yeht dabe1ı versehentlich
los (a10 uch ler kennt der Handelnde das ‚Was’ der Handlung nıcht (Losgehen der Schleu-
der), CS handelt SIC. eın Versehen (1135b12-19); hat das Losgehen der Schleuder 1C.
beabsıchtigt. Nur diejenige Handlungsbeschreibung, der dıe Handlung V Handelnden
beabsıichtigt wurde, legt ıhr ‚Was’ test.

46 11 D, 106b21 [.; 11 2, 1104b22-26: 11 9, 109a28, 109b15; 111 10, 115b15 et al.]
A / uch 11 9, 109%a2/; T1IGI’ 1109b15.“48 FAN einer ölchen Deutung V ED O1G und MDOC OUC 1m Sınne V ‚Sache‘ beziehungswelse

‚Person’, der vehandelt wırcd der auf dıe dıe Handlung bezogen ISt, vel. dıe Übersetzung V
OS$S,  YMSON („wıth reiference the right objects, owards the right people“); Broadie/ Rowe („at
the thiıngs ()1I1C should, ın relatıon the people (II1C should“) Taylor („and about the thıngs (II1C

should, ancd ın relatıon the people (II1C should“)
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Mangel gibt (das Mittlere ist in axiologischer Sicht schon ein Extrem), so 
gibt es auch bei den in sich schlechten Handlungen keine Mitte, und auch 
nicht Übermaß und Mangel. 

(3) Die objektive Natur einer Handlung. Es ist klar, dass es sich bei den 
hier als ‚in sich schlecht‘ identifi zierten Handlungstypen nicht um rein äu-
ßerliche oder „physische Tätigkeitsbeschreibungen“44, also um eine noch 
nicht spezifi zierte Handlungsmaterie handelt, sondern um eine Handlung, 
die in ihrem ‚Was‘ (τί )45 schon eindeutig festgelegt ist und als solche bereits 
eine bestimmte sittliche Qualität hat. Ehebruch etwa ist für Aristoteles de-
fi niert als Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau als der eigenen (Pol. 
VII 16, 1335b38–1336a2; EN V 15, 1138a25 f.); der Begriff ist hinsichtlich 
seiner deskriptiven Komponente eindeutig spezifi ziert. Diese Spezifi kation 
der Handlungsmaterie ‚Geschlechtsverkehr‘ zum moralisch tadelnswerten 
Handlungstyp ‚Ehebruch‘ kommt durch das ‚intendierte Handlungsobjekt‘ 
zustande; nur das intendierte Resultat einer Handlung – mag diese auf Grund 
einer Überlegung bewusst gewählt oder auf Grund einer ungeordneten Be-
gierde nur bewusst ausgeführt sein –, kann eine Handlung auch in moralisch 
relevanter Hinsicht spezifi zieren. In EN II 5 und an anderen Stellen46 nennt 
Aristoteles als Parameter, die die „Mitte in Bezug auf uns“ ausmachen, ne-
ben (i) dem ‚Wannʻ (ὅτε; quando), (ii) dem ‚Wie‘ (πῶς; quomodo), (iii) dem 
‚Wieviel‘ (ὅσον; quantum), (iv) dem zeitlichen Ausmaß (πό σον χρό νον) und 
(v) dem ‚Worumwillen‘ (οὗ ἕνεκα; cuius gratia) auch (vi) das ‚Welchen Dingen 
gegenüber‘ (ἐφ’ οἷς; in quibus), sowie (vii) das ‚Welchen Personen gegenüber‘ 
(πρὸ ς οὓς; ad quos47). Die beiden letzten Parameter beziehen sich auf die Sache 
beziehungsweise die Person, auf die sich eine Handlung richtet und an der 
sie eine bestimmte Wirkung hervorbringt (zum Beispiel die Sache, die man 
fürchten soll; die Person, der gegenüber man zürnen soll; die Person, der 
man fi nanziell helfen soll).48  Diese Parameter lassen sich zu drei Gruppen 
zusammenfassen: Die Parameter (i) bis (iv) betreffen die äußeren Umstände 
der Handlung beziehungsweise die genauere Art und Weise ihrer Verwirkli-
chung, (v) bezieht sich auf das Ziel, das der Handelnde mit seiner Handlung 

44 Diesen Ausdruck übernehme ich von Bormann, Natur als Horizont sittlicher Praxis, 146.
45 Vgl. EN III 2, 1111a4. Aristoteles erläutert diesen Umstand (im weiten Sinn) am Beispiel 

seiner Unkenntnis: Man erzählt etwas und weiß nicht, dass es ein Geheimnis ist (1111a9 f.). Ein 
weiteres Beispiel ist, wenn jemand eine Schleuder vorführen will und sie geht dabei versehentlich 
los (a10 f.). Auch hier kennt der Handelnde das ‚Was‘ der Handlung nicht (Losgehen der Schleu-
der), es handelt sich um ein Versehen (1135b12–19); er hat das Losgehen der Schleuder nicht 
beabsichtigt. Nur diejenige Handlungsbeschreibung, unter der die Handlung vom Handelnden 
beabsichtigt wurde, legt ihr ‚Was‘ fest.

46 EN II 5, 1106b21 f.; II 2, 1104b22–26; II 9, 1109a28, 1109b15; III 10, 1115b15 f. [et al.].
47 Auch ᾧ: II 9, 1109a27; τί σι: 1109b15.
48 Zu einer solchen Deutung von ἐφ’ οἷς und πρὸ ς οὓς im Sinne von ‚Sache‘ beziehungsweise 

‚Person‘, an der gehandelt wird oder auf die die Handlung bezogen ist, vgl. die Übersetzung von 
Ross/Urmson („with reference to the right objects, towards the right people“); Broadie/Rowe („at 
the things one should, in relation to the people one should“); Taylor („and about the things one 
should, and in relation to the people one should“). 
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verfolgt, (v1) und V11) beziehen sıch auf den Gegenstand der Handlung, das
heilit die Sache beziehungsweılse die Person, der gyehandelt wiırd, das heilst,

der sıch das (beabsıichtigte) Resultat der Handlung zeıgt. Dass bel Arısto-
teles dem Z1el des Handelnden i1ne zentrale Bedeutung tür die moralısche
Spezifikation und Bewertung eliner Handlung zukommt, 1St unbestreıitbar.“?
Entscheidend der vorliegenden Stelle 1St aber, dass iın manchen Fällen (wıe
Ehebruch, Diebstahl, Mord) das Objekt eliner Handlung, WEn eın iınten-
diertes 1St (zum Beispiel der wıssentliche Verkehr mıt eliner tremden Frau),
für die Festlegung der moralıschen Qualität einer Handlung ausschlaggebend
se1ın ann. In diesem Fall spielen alle anderen Parameter oder normatıven
Gesichtspunkte (zum Beispiel Zeıtpunkt, Häufigkeıt, AÄrt un: Welise des
Vollzugs) keıne Raolle mehr.

(4) Objektive Natur UuUN Entscheidung. och W 4S 1St der Grund, annn
ILal tragen, für die Verbindung zwıischen dem durch das (intendierte) Obyjekt
speziflzıerten Handlungstyp un der moralıschen Qualität? Was rechttertigt
das synthetische Urteıl, dass ZU. Beispiel die Wegnahme tremden Besıtzes
oder die Tötung unschuldiger Menschen moralısch talsch ist? Handlungen
WI1€ Ehebruch, Diebstahl, ord siınd zunächst einmal, unabhängıg VOo dem
ıhnen jJeweıls Grunde liegenden Motıv, ungerecht 2M allgemeinen Sınan.
S1e verletzen erundlegende (jJesetze und Normen: IDIE Gesetze, die auf den
vemeıInsamen Nutzen zıelen,” ordnen die tugendgemäßen Handlungen
(beziehungsweise verbieten die lasterhatten Handlungen), eiw2a die Werke des
Tapferen (seinen Posten nıcht verlassen), des Besonnenen (keinen Ehe-
bruch begehen, nıemanden mısshandeln) oder des Sanftmütigen (nıe-
manden schlagen oder beleidigen.” „Die allgemeıne Gerechtigkeıit“,
Friedo Rıcken, „tfordert also, dafß INa  - durch seıin eıgenes TIun ZUuU Nutzen
der anderen beitrage und alles unterlasse, W 4S sıch ıh richtet.“2 Dies
bedeutet iın erster Linie, die orundlegenden (äufßeren und körperlichen) (juüter
der anderen, die tür eın Leben ın der Gemeininschatt der Polıis, das die
Entfaltung der eiıgenen Moraltähigkeıt umfasst, unverzichtbar siınd (wıe etiw2a

Leben, Gesundheıt und körperliche Integrität, aber auch eın bestimmtes Ma{
Besıitz??), nıcht vefährden oder beeinträchtigen. „Die Forderung,

solche Handlungen unterlassen“, Rıcken weıter, „1ST begründet ın der
Vernunftforderung der Gleichheıit, denn jede Beeinträchtigung des anderen iın
den ıhm rechtmäßig zukommenden außeren (sutern bedeutet ine Verletzung
der Gleichheit. DIe Krıterıien, W anlılı i1ne solche Beeinträchtigung vorliegt,

44 Eıne Entscheidung für e1ıne bestimmte Handlung 1ST. ımmer eıne Entscheidung e1nNes Zıiels
wıllen (ENI 1, 109441 [.; 111 D, 112b32 f.:; 2261a11 f.:; 1227b36-1228a3).

10 „Gerecht“ diesem allgemeınen Sınn 1St. das, „ Was das Glück und seiıne Teıle für dıe polıtische
(Zemelnnschaftt hervorbringt und erhält“ (E 3, 1129b17-19:; Übersetzung Wolf)

3, 1129b19-24
aV Ricken, Der Lustbegritf ın der Nıkomachischen Ethık des Arıstoteles, (zöttingen 197/76, (
57 Arıstoteles spricht ler 1m Unterschied den lebensnotwendigen (zutern V ‚werkzeug-

haften‘ (sUutern, hne dıe WIr nıcht tugendhaft handeln können (vel. 9, 109943 1—33; S,
1178a25—-b3).
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verfolgt, (vi) und (vii) beziehen sich auf den Gegenstand der Handlung, das 
heißt die Sache beziehungsweise die Person, an der gehandelt wird, das heißt, 
an der sich das (beabsichtigte) Resultat der Handlung zeigt. Dass bei Aristo-
teles dem Ziel des Handelnden eine zentrale Bedeutung für die moralische 
Spezifi kation und Bewertung einer Handlung zukommt, ist unbestreitbar.49 
Entscheidend an der vorliegenden Stelle ist aber, dass in manchen Fällen (wie 
Ehebruch, Diebstahl, Mord) das Objekt einer Handlung, wenn es ein inten-
diertes ist (zum Beispiel der wissentliche Verkehr mit einer fremden Frau), 
für die Festlegung der moralischen Qualität einer Handlung ausschlaggebend 
sein kann. In diesem Fall spielen alle anderen Parameter oder normativen 
Gesichtspunkte (zum Beispiel Zeitpunkt, Häufi gkeit, Art und Weise des 
Vollzugs) keine Rolle mehr. 

(4) Objektive Natur und Entscheidung. Doch was ist der Grund, so kann 
man fragen, für die Verbindung zwischen dem durch das (intendierte) Objekt 
spezifi zierten Handlungstyp und der moralischen Qualität? Was rechtfertigt 
das synthetische Urteil, dass zum Beispiel die Wegnahme fremden Besitzes 
oder die Tötung unschuldiger Menschen moralisch falsch ist? Handlungen 
wie Ehebruch, Diebstahl, Mord sind zunächst einmal, unabhängig von dem 
ihnen jeweils zu Grunde liegenden Motiv, ungerecht im allgemeinen Sinn. 
Sie verletzen grundlegende Gesetze und Normen: Die Gesetze, die auf den 
gemeinsamen Nutzen zielen,50 ordnen die tugendgemäßen Handlungen an 
(beziehungsweise verbieten die lasterhaften Handlungen), etwa die Werke des 
Tapferen (seinen Posten nicht zu verlassen), des Besonnenen (keinen Ehe-
bruch zu begehen, niemanden zu misshandeln) oder des Sanftmütigen (nie-
manden zu schlagen oder zu beleidigen.51 „Die allgemeine Gerechtigkeit“, so 
Friedo Ricken, „fordert also, daß man durch sein eigenes Tun zum Nutzen 
der anderen beitrage und alles unterlasse, was sich gegen ihn richtet.“52 Dies 
bedeutet in erster Linie, die grundlegenden (äußeren und körperlichen) Güter 
der anderen, die für ein gutes Leben in der Gemeinschaft der Polis, das die 
Entfaltung der eigenen Moralfähigkeit umfasst, unverzichtbar sind (wie etwa 
Leben, Gesundheit und körperliche Integrität, aber auch ein bestimmtes Maß 
an Besitz53), nicht zu gefährden oder zu beeinträchtigen. „Die Forderung, 
solche Handlungen zu unterlassen“, so Ricken weiter, „ist begründet in der 
Vernunftforderung der Gleichheit, denn jede Beeinträchtigung des anderen in 
den ihm rechtmäßig zukommenden äußeren Gütern bedeutet eine Verletzung 
der Gleichheit. Die Kriterien, wann eine solche Beeinträchtigung vorliegt, 

49 Eine Entscheidung für eine bestimmte Handlung ist immer eine Entscheidung um eines Ziels 
willen (EN I 1, 1094a1 f.; III 5, 1112b32 f.; EE 1226a11 f.; 1227b36–1228a3).

50 „Gerecht“ in diesem allgemeinen Sinn ist das, „was das Glück und seine Teile für die politische 
Gemeinschaft hervorbringt und erhält“ (EN V 3, 1129b17–19; Übersetzung Wolf).

51 EN V 3, 1129b19–24.
52 F. Ricken, Der Lustbegriff in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, Göttingen 1976, 90.
53 Aristoteles spricht hier im Unterschied zu den lebensnotwendigen Gütern von ‚werkzeug-

haften‘ Gütern, ohne die wir nicht tugendhaft handeln können (vgl. EN I 9, 1099a31–33; X 8, 
1178a25–b3).
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ergeben sıch N dem Begrıfft der besonderen Gerechtigkeit. H”4 iıne solche
Beeinträchtigung 1St aber bel den ın sıch schlechten Handlungen eindeutig
der Fall

Dıie rage nach der Handlungsbewertung steht für Arıstoteles 1m Hor1izont
der weıtergehenden Frage, welche charakterliche Qualität der Handelnde hat,
ob ungerecht 1St oder nıcht, urz ob tatsächlich ist, WI1€ yehandelt
hat Es 1ST namlıch möglıch, „dass jemand Unrechtes LUuL, ohne deswegen

C HYschon ungerecht se1in SCHAUSO WI1€ jemand Gerechtes tun kann,
ohne schon verecht se1in”® „Jemand könnte k c Aristoteles, „mit eliner
Tau schlaten 1mM Wıssen, WEeT S1€e 1st, un doch > dass der rsprung der
Handlung nıcht 1ne Entscheidung, sondern eın Aftffekt (n0.00G) IST. Dann
Lut also Unrecht, 1St aber nıcht ungerecht, WI1€ ZUuU Beispiel jemand eın
1eb 1st, obwohl vestohlen hat, oder eın Ehebrecher, obwohl die Tau
vertührt hat eic  .<:57 Er handelt ın diesem Fall War treiwillig un vollzieht
zweıtellos i1ne ungerechte Handlung,° Lut dies aber ohne Überlegung und
nıcht auf Grund eliner Entscheidung, sondern auf Grund eliner Begierde. Da-
her 1St celbst nıcht ungerecht oder schlecht:; 26t nıcht > WI1€e gehandelt
hat Es 1St also die Entscheidung (MPOCIPEOLG) un War die Entscheidung tür
die ungerechte Handlung elines moralısch talschen Ziels wiıllen, iın der sıch
eın ungerechter Charakter ausdrückt.? (sJenau das wırd ın ezug auf die ın
sıch schlechten Handlungen ın tolgender Passage betont:

In allen solchen Streitfällen yeht C die Frage, ob eiıner ungerecht und schlecht
der nıcht ungerecht IST; 1n der Entscheidung namlıch lıegt dıie Schlechtigkeit un: das
Unrechttun, enn derartige Benennungen bezeichnen zusätzlıch dıe Entscheidung, W 1E
ZU. Beispiel ‚übermütige Miısshandlung‘ der ‚Diebstahl‘; I11All hat namlıch nıcht, WCI11I1
1114  b veschlagen hat, ann schlechthin (TÜVTOC) auch misshandelt, sondern 1UL, WCI11L

1114  b eıner estimmten Sache willen hat (EveKa TOU), W1e ZUuU. Beispiel,
jenen veräachtlich ehandeln der sıch selbst eın Vergnugen bereıiten. Man hat
auch nıcht schlechthıin (NÄVTOG), WCI111 1114  b heimlıch-hat, annn auch schon
vestohlen, sondern 11UL, WCI11 1LI1LAll zZzu. Schaden (des anderen) [ gestohlen hat) und zZzu.

eigenen Vorteil. Ahnlich W1Ee be1 diesen verhält CN sıch aber auch 1n den anderen Fällen.®®

Arıstoteles hebt hıer hervor, dass die moralısche Spezifıkation einer Handlung
auch die welteren Motive oder Absıchten des Handelnden (zum Beispiel (Je-
wınnstreben) beinhalten annn Ausdrücke w1e€e „übermütige Misshandlung“,
„Diebstahl“, und ebenso „Ehebruch“ und „Mord“, „bedeuten“, Arıstote-
les, „zusätzlıch die Entscheidung hınzu“ (MPOGONLAIVEL TV NPOALPEOW). Um
das heimlıche Nehmen elnes tremden (3uts oder einen Geschlechtsverkehr

5.4 Ricken, Lustbegriff, 1 Vel. auch Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde, 09 f., der
V „unhıintergehbaren Mındestbedingungen“ des Menschseılns spricht, „dıe der Möglıchkeıit
treier sıttlıcher Selbstbestimmung wıllen yeschützt werden mussen.“”

79 10, 1354a17/ (QÖLKOLVIO NO (ÖLKOV eEivan).
56 V I 153, 144415
I,

58
10, 1134419-—253 (Übersetzung Wolf, mıt ÄAnderungen); vel auch VIL 9, 151a10

5 G
10, 155a21, b20 (dÖLIKNLLC).

EN 10, 135b25, 136a1—3; 11 11, 228Sa12
60 het. 13, a%—-1/; Übersetzung Kapp.
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ergeben sich aus dem Begriff der besonderen Gerechtigkeit.“54 Eine solche 
Beeinträchtigung ist aber bei den in sich schlechten Handlungen eindeutig 
der Fall. 

Die Frage nach der Handlungsbewertung steht für Aristoteles im Horizont 
der weitergehenden Frage, welche charakterliche Qualität der Handelnde hat, 
ob er ungerecht ist oder nicht, kurz: ob er tatsächlich so ist, wie er gehandelt 
hat. Es ist nämlich möglich, „dass jemand Unrechtes tut, ohne deswegen 
schon ungerecht zu sein“55, genauso wie jemand etwas Gerechtes tun kann, 
ohne schon gerecht zu sein56. „Jemand könnte ja“, so Aristoteles, „mit einer 
Frau schlafen im Wissen, wer sie ist, und doch so, dass der Ursprung der 
Handlung nicht eine Entscheidung, sondern ein Affekt (πά θος) ist. Dann 
tut er also Unrecht, ist aber nicht ungerecht, wie zum Beispiel jemand kein 
Dieb ist, obwohl er gestohlen hat, oder kein Ehebrecher, obwohl er die Frau 
verführt hat etc.“57 Er handelt in diesem Fall zwar freiwillig und er vollzieht 
zweifellos eine ungerechte Handlung,58 tut dies aber ohne Überlegung und 
nicht auf Grund einer Entscheidung, sondern auf Grund einer Begierde. Da-
her ist er selbst nicht ungerecht oder schlecht; er ist nicht so, wie er gehandelt 
hat. Es ist also die Entscheidung (προαί ρεσις) und zwar die Entscheidung für 
die ungerechte Handlung um eines moralisch falschen Ziels willen, in der sich 
ein ungerechter Charakter ausdrückt.59 Genau das wird in Bezug auf die in 
sich schlechten Handlungen in folgender Passage betont:

In allen solchen Streitfällen geht es um die Frage, ob einer ungerecht und schlecht 
oder nicht ungerecht ist; in der Entscheidung nämlich liegt die Schlechtigkeit und das 
Unrechttun, denn derartige Benennungen bezeichnen zusätzlich die Entscheidung, wie 
zum Beispiel ‚übermütige Misshandlung‘ oder ‚Diebstahl‘; man hat nämlich nicht, wenn 
man geschlagen hat, dann schlechthin (πά ντως) auch misshandelt, sondern nur, wenn 
man es um einer bestimmten Sache willen getan hat (ἕνεκά  του), wie zum Beispiel, um 
jenen verächtlich zu behandeln oder um sich selbst ein Vergnügen zu bereiten. Man hat 
auch nicht schlechthin (πά ντως), wenn man heimlich genommen hat, dann auch schon 
gestohlen, sondern nur, wenn man zum Schaden (des anderen) [gestohlen hat] und zum 
eigenen Vorteil. Ähnlich wie bei diesen verhält es sich aber auch in den anderen Fällen.60

Aristoteles hebt hier hervor, dass die moralische Spezifi kation einer Handlung 
auch die weiteren Motive oder Absichten des Handelnden (zum Beispiel Ge-
winnstreben) beinhalten kann. Ausdrücke wie „übermütige Misshandlung“, 
„Diebstahl“, und ebenso „Ehebruch“ und „Mord“, „bedeuten“, so Aristote-
les, „zusätzlich die Entscheidung hinzu“ (προσσημαί νει τὴ ν προαί ρεσιν). Um 
das heimliche Nehmen eines fremden Guts oder einen Geschlechtsverkehr 

54 Ricken, Lustbegriff, 91. Vgl. auch Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde, 209 f., der 
von „unhintergehbaren Mindestbedingungen“ des Menschseins spricht, „die um der Möglichkeit 
freier sittlicher Selbstbestimmung willen geschützt werden müssen.“ 

55 EN V 10, 1134a17 (ἀδικοῦντα μή πω ἄδικον εἶναι).
56 EN VI 13, 1144a13 f.
57 EN V 10, 1134a19–23 (Übersetzung Wolf, mit Änderungen); vgl. auch VII 9, 1151a10.
58 EN V 10, 1135a21, b20 (ἀδί κημα).
59 EN V 10, 1135b25, 1136a1–3; EE II 11, 1228a12 f.
60 Rhet. I 13, 1374a9–17; Übersetzung Rapp.
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mıiıt eliner tremden Tau „schlechthın“ oder „1N jeder Hınsıcht“ (KÄVTOGC) als
„Diebstahl“ beziehungsweise „Ehebruch“ bezeichnen können, INUuU$S$S INa  -

auf dasjeniıge ezug nehmen, worumwillen der Handelnde diese Handlung
hat Da i1ne Entscheidung tür 1ne estimmte Handlung ach Arıs-

toteles ımmer auft eın estimmtes Zıiel ausgerichtet iste! I1a  - wäihlt 1ne
Handlung nıcht ‚eintach 1St ZU. Beispiel eın Schlagen L1UTL dann i1ne
Miısshandlung „1N jeder Hınsıcht“, WEn der Schädigende die Handlung des
Schlagens bewusst vewählt hat, und War elines moralısch schlechten Ziels
willen, etiw221 den Geschlagenen erniedrigen oder sıch adurch eın
Vergnugen bereıiten. Fın heimliıches Wegnehmen tremden Besıtzes 1St L1UTL

dann Diebstahl „1N jeder Hinsıcht“, WE der Schädigende die Handlung
vewählt un hat, sıch ZU. eigenen Vorteil anzueıgnen. 1le
diese Handlungstypen siınd schon auf Grund ıhres iıntendierten Handlungs-
objekts als treiwillig vollzogene ungerecht 1mMm allgemeinen Sinn. S1e können
aber auch 1mMm speziellen Sınn ungerecht se1n, WEn sıch der Handelnde be-
wu un überlegt tür ine solche Handlung entschieden hat, und W ar N

einem egolstischen Motıv heraus (MASOVEELOL). ıne solche Handlung 1St „1N
jeder Hınsıcht“ schlecht; S1€e zeıgt einen ungerechten Charakter aın

Grundsätzlich I1NUS$S testgehalten werden, dass das tür das Falschsein VOoO

Ehebruch entscheidende Merkmal nıemals blo{fß das iuflßere Objekt einer
Handlung se1ın kann, sondern ımmer L1UTL das VOoO Handelnden ’ntendierte
Handlungsobjekt, das heıfst dasjenige, IA jemand tun wıll, die iıntendierte
Handlungsweise.” (Von diesem ıntendierten Handlungsobjekt siınd welter-
vehende Motive unterscheıiden.) Man dart also Arıstoteles’ Lehre VO

den iın sıch schlechten Handlungen nıcht iın einem eın ıußerlichen oder

Vel 11 10, 12264a1 1—1  - „Und überhaupt, WL sıch entscheıdet, der ottenbart immer, W ASs

wählt und W OILLILL wıllen wählt: das e1ıne IST. dasjen1ige, worumwiıllen eın anderes wählt,
das andere aber das, W A e1nNes anderen wıllen wählt“; 227b36 „Denn jede Entscheidung
yeht auf und wırcd wıllen vetroffen.“

62 Die teleologısche Vertassung der Entscheidung wırd austührlich herausgearbeıtet V
Rhonheimer, Praktıische Vernuntit und Vernüntftigkeit der Praxıs. Handlungstheorie beı Tho-

LLLAS V Aquın ın iıhrer Entstehung ALLS dem Problemkaontext der arıstotelischen Ethık, Berlın
1994, Kapıtel 11L

(3 D1e SENANNLEN Motive der Absıchten bringen zusätzliıche Schlechtigkeiten hervor. (Ich danke
Brunao Nıederbacher 5} für diesen Hınweıs.)

04 Vel. Kapp, Rhetorık:; Band 2, 40 „Obwohl I1 schon annn V() eiınem ‚Unrecht‘ sprechen
kann, W dıe lat LLLLE treiwillıe, aber hne Entscheidung begangen wurde, machen dıe
CNANNLEN Streıittälle e1ıne Dıskussion darüber erforderlıch, b dıe betreitende Tat. aufgrund einer
Entscheidung erftolgt ISt; CS yeht hıerbei nıcht mehr (oder jedentalls nıcht mehr sehr) darum,
b überhaupt eın Unrecht stattgefunden hat, saondern darum, b das Unrecht LLLULTE treiwillıg (also
eLwa aufgrund eiıner Emaotıion) der aufgrund einer bewussten Entscheidung erfolgt LSE. Wenn
Arıstoteles ILLL:  a andeutet, 1€eSs sel eiıne rage des ZzuULEN der schlechten Charakters, annn schlielit
damıt dıe Möglıchkeıit AUS, Aass sıch jemand hne den Eıinfluss V Emotionen bewusst für eın Un-
recht entscheıdet. und dennoch eın ungerechter Mensch bzw. keinen ungerechten Charakter hat.“

G7 Ergibt sıch vom faktıschen Ausgang der Resultat der Handlung her eine andere Beschreibung
der Handlung als V} intendierten Resultat her, Sagı Arıistoteles, Aass der Handelnde ber
das ‚Was’ der Handlung ın Unkenntnıis W Ar (vel. 111 2, 1111a8—13). Hıerzu Kapp, Rhetorık:;
Band 2, 438
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mit einer fremden Frau „schlechthin“ oder „in jeder Hinsicht“ (πά ντως) als 
„Diebstahl“ beziehungsweise „Ehebruch“ bezeichnen zu können, muss man 
auf dasjenige Bezug nehmen, worumwillen der Handelnde diese Handlung 
getan hat. Da eine Entscheidung für eine bestimmte Handlung nach Aris-
toteles immer auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist61 – man wählt eine 
Handlung nicht ‚einfach so‘62 –, ist zum Beispiel ein Schlagen nur dann eine 
Misshandlung „in jeder Hinsicht“, wenn der Schädigende die Handlung des 
Schlagens bewusst gewählt hat, und zwar um eines moralisch schlechten Ziels 
willen, etwa um den Geschlagenen zu erniedrigen oder um sich dadurch ein 
Vergnügen zu bereiten. Ein heimliches Wegnehmen fremden Besitzes ist nur 
dann Diebstahl „in jeder Hinsicht“, wenn der Schädigende die Handlung 
gewählt und getan hat, um sich zum eigenen Vorteil etwas anzueignen. Alle 
diese Handlungstypen sind schon auf Grund ihres intendierten Handlungs-
objekts als freiwillig vollzogene ungerecht im allgemeinen Sinn. Sie können 
aber auch im speziellen Sinn ungerecht sein, wenn sich der Handelnde be-
wusst und überlegt für eine solche Handlung entschieden hat, und zwar aus 
einem egoistischen Motiv heraus (πλεονεξί α).63 Eine solche Handlung ist „in 
jeder Hinsicht“ schlecht; sie zeigt einen ungerechten Charakter an.64 

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass das für das Falschsein von 
Ehebruch entscheidende Merkmal niemals bloß das äußere Objekt einer 
Handlung sein kann, sondern immer nur das vom Handelnden intendierte 
Handlungsobjekt, das heißt dasjenige, was jemand tun will, die intendierte 
Handlungsweise.65 (Von diesem intendierten Handlungsobjekt sind weiter-
gehende Motive zu unterscheiden.) Man darf also Aristoteles’ Lehre von 
den in sich schlechten Handlungen nicht in einem rein äußerlichen oder 

61 Vgl. EE II 10, 1226a11–13: „Und überhaupt, wer sich entscheidet, der offenbart immer, was er 
wählt und worum willen er etwas wählt; das eine ist dasjenige, worumwillen er ein anderes wählt, 
das andere aber das, was er um eines anderen willen wählt“; 1227b36 f.: „Denn jede Entscheidung 
geht auf etwas und wird um etwas willen getroffen.“

62 Die teleologische Verfassung der Entscheidung wird ausführlich herausgearbeitet von 
M. Rhonheimer, Praktische Vernunft und Vernünftigkeit der Praxis. Handlungstheorie bei Tho-
mas von Aquin in ihrer Entstehung aus dem Problemkontext der aristotelischen Ethik, Berlin 
1994, Kapitel III. 

63 Die genannten Motive oder Absichten bringen zusätzliche Schlechtigkeiten hervor. (Ich danke 
Bruno Niederbacher SJ für diesen Hinweis.)

64 Vgl. Rapp, Rhetorik; Band 2, 498 f.: „Obwohl man schon dann von einem ‚Unrecht‘ sprechen 
kann, wenn die Tat nur freiwillig, aber ohne Entscheidung begangen wurde, machen die […] 
genannten Streitfälle eine Diskussion darüber erforderlich, ob die betreffende Tat aufgrund einer 
Entscheidung erfolgt ist; d.h., es geht hierbei nicht mehr (oder jedenfalls nicht mehr so sehr) darum, 
ob überhaupt ein Unrecht stattgefunden hat, sondern darum, ob das Unrecht nur freiwillig (also 
etwa aufgrund einer Emotion) oder aufgrund einer bewussten Entscheidung erfolgt ist. Wenn 
Aristoteles nun andeutet, dies sei eine Frage des guten oder schlechten Charakters, dann schließt er 
damit die Möglichkeit aus, dass sich jemand ohne den Einfl uss von Emotionen bewusst für ein Un-
recht entscheidet und dennoch kein ungerechter Mensch bzw. keinen ungerechten Charakter hat.“

65 Ergibt sich vom faktischen Ausgang oder Resultat der Handlung her eine andere Beschreibung 
der Handlung als vom intendierten Resultat her, so sagt Aristoteles, dass der Handelnde über 
das ‚Was‘ der Handlung in Unkenntnis war (vgl. EN III 2, 1111a8–13). Hierzu Rapp, Rhetorik; 
Band 2, 438. 
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objektivistischen Sınn auffassen®; VOoO der Intention des Handelnden kann,
die moralısche Spezifikation geht, nıemals abgesehen werden®”.

Wenn also Arıstoteles ın Sagl, dass Handlungstypen WI1€ Ehebruch,
Diebstahl oder ord eshalb mıt wertenden Begriften bezeichnet werden,
weıl S1€e celbst schlecht sind, dann versteht das 5 dass S1€e als das, W 4S S1€e
auf Grund ıhres unmıttelbar beabsıichtigten Resultats siınd (zum Beispiel der
Tod elines unschuldigen Menschen, der Geschlechtsverkehr mı1t einer tremden
Frau), schon talsch sind.

(5) Ist tür Arıstoteles moralısch möglıch, dass II1LE.  . 1ine ungerechte
Handlung 1mM vollen Wıssen ıhres Ungerechtseins eines Zıeles
wiıllen wäihlt? Grundsätzlich 1St tür Arıstoteles nıcht enkbar: Man
wüurde das richtige Z1el auf dem talschen Weg verfolgen, sodass sıch die NOTL-

wendiıge moralısche ‚Symphonıie‘ zwıschen Miıttel und Ziel nıcht einstellt®®;
i1ne Handlung, die die Norm der Gerechtigkeit verletzt, 1St evidentermafen
keıne vee1gnete Konkretion tür die Norm der Gerechtigkeit selbst®?. Es siınd
jedoch tür Arıstoteles Umstände denkbar, ın denen eın Verstofß ine
Norm der Gerechtigkeıt (zum Beispiel ine Handlung, die INa  - als Diebstahl
beschreiben kann) elines Zieles wiıllen (zum Beispiel dıe Rettung VOo

Leben) ‚War nıcht erlaubt und schon Sar nıcht VOoO den beabsıichtigten Folgen
her moralısch vefordert 1St, dafür aber als „verzeıihlich“ angesehen werden
annn Im Rahmen seiner Ausführungen über die „gemischten Handlungen“
hıer gveht Handlungen, die IHLAaIl, schlechthıin vesehen das heıfit VOoO den
konkreten Umständen abgesehen), nıcht wählen würde, die Ianl aber ın die-
SCr besonderen Sıtuation, ZU. Beispiel ALULLS Furcht VOTL orößeren UÜbeln oder
1mMm Hınblick auf Werthaftes oder ‚Schönes‘ wählt”® Sagl Arıstoteles:

66 Vel dıe neuscholastısche Rezeption dieses Lehrstücks, ın der das Objekt der aufßeren and-
lung ın den Mıttelpunkt rückt (vel. Stanke, Die Lehre V den ‚Quellen der Moralıtät“". Dar-
stellung und Dıskussion der neuscholastiıschen Aussagen und LICLCICI ÄAnsatze, Regensburg 1984,
/ f., U()

G7 Vel Rhonheimer, Perspektive der Moral, 304; Schockenhoff, Grundlegung der Ethık, 399,
456 Schockenhaoftt WEIST. Recht darauft hın, „dass CS auch ın diesen Fällen nıcht e1ıne reiın
physıische Handlungsbeschreibung V ıhrem aufßeren (regenstand her vehen kann, saondern das
intendierte Handlungsobjekt für dıe moralısche Bewertung der Handlung den Ausschlag 71bt.
Es ware daher talsch S:  y auf dıe Intention des Handelnden ame CS ın diesen Fällen nıcht
mehr A, da S1Ee alleın auf rund iıhres aufßeren (regenstandes beurteilt werden könnten. Vielmehr
behält dıe Intention auch Ort ihre ftührende Ralle, ZULI Ausführung der Handlung eın sıttlıch
schlechtes Mıttel vewählt wırd, das nıemals intendiert werden darf“ 456)

68 Vel Arıstoteles’? ede VOo. ÖLADOVELV un GULLDOVELV In Paoal VII 13, 1331b26—38 Hıerzu
Rhonheimer, Praktische Vernuntt, 76

6, Je der Zusammenhang zwıschen Zielstreben und Mıttelfindung konzıipiert wırd, desto
wenıger ethısch begründbar wırcd CS, e1ıne ungerechte Handlung eines ZULEN Zıels wıllen
wählen. D1e ethıische Tugend macht nıcht LLLULTE das Zıel richtie V I 13, 114414/ f.), saondern 1ST.
auch die Bedingung dafür, AaSsSSs die yichtigen Mıttel vewählt werden, das heıfßt, dıe der Gerechtigkeit
entsprechen (vel. Ricken, Lustbegriff, 101 f., 146, Anmerkung 17)

7U Beıl allem psychischen der moralıschen ruck lıegt der Ursprung der Handlung ach w1e VOL
1m Handelnden selbst: „Solche Handlungen sınd also vemischt, yleichen aber mehr den vewollten.
Denn ILLAIL wählt S1E ın der Handlungssituation, und das Zıel einer Handlung richtet sıch ach der
Situation“ (III 2, 1110al1—-14; Übersetzung Wolf) Die Bewegungsursache, Arıstoteles weıter,
lıegt 1m Handelnden selbst (EV AUTO GCPYN , sodass CS beı ıhm 1ST. (ET QUTO), dıe Handlung LUuN
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objektivistischen Sinn auffassen66; von der Intention des Handelnden kann, 
wo es um die moralische Spezifi kation geht, niemals abgesehen werden67. 
Wenn also Aristoteles in EN II 6 sagt, dass Handlungstypen wie Ehebruch, 
Diebstahl oder Mord deshalb mit wertenden Begriffen bezeichnet werden, 
weil sie selbst schlecht sind, dann versteht er das so, dass sie als das, was sie 
auf Grund ihres unmittelbar beabsichtigten Resultats sind (zum Beispiel der 
Tod eines unschuldigen Menschen, der Geschlechtsverkehr mit einer fremden 
Frau), schon falsch sind. 

(5) Ist es für Aristoteles moralisch möglich, dass man eine ungerechte 
Handlung im vollen Wissen ihres Ungerechtseins um eines guten Zieles 
willen wählt? Grundsätzlich ist so etwas für Aristoteles nicht denkbar: Man 
würde das richtige Ziel auf dem falschen Weg verfolgen, sodass sich die not-
wendige moralische ‚Symphonie‘ zwischen Mittel und Ziel nicht einstellt68; 
eine Handlung, die die Norm der Gerechtigkeit verletzt, ist evidentermaßen 
keine geeignete Konkretion für die Norm der Gerechtigkeit selbst69. Es sind 
jedoch für Aristoteles Umstände denkbar, in denen ein Verstoß gegen eine 
Norm der Gerechtigkeit (zum Beispiel eine Handlung, die man als Diebstahl 
beschreiben kann) um eines guten Zieles willen (zum Beispiel die Rettung von 
Leben) zwar nicht erlaubt und schon gar nicht von den beabsichtigten Folgen 
her moralisch gefordert ist, dafür aber als „verzeihlich“ angesehen werden 
kann. Im Rahmen seiner Ausführungen über die „gemischten Handlungen“ – 
hier geht es um Handlungen, die man, schlechthin gesehen (das heißt von den 
konkreten Umständen abgesehen), nicht wählen würde, die man aber in die-
ser besonderen Situation, zum Beispiel aus Furcht vor größeren Übeln oder 
im Hinblick auf etwas Werthaftes oder ‚Schönes‘ wählt70 – sagt Aristoteles: 

66 Vgl. die neuscholastische Rezeption dieses Lehrstücks, in der das Objekt der äußeren Hand-
lung in den Mittelpunkt rückt (vgl. G. Stanke, Die Lehre von den ‚Quellen der Moralität‘. Dar-
stellung und Diskussion der neuscholastischen Aussagen und neuerer Ansätze, Regensburg 1984, 
78 f., 90 f.).

67 Vgl. Rhonheimer, Perspektive der Moral, 304; Schockenhoff, Grundlegung der Ethik, 399, 
456 f. Schockenhoff weist zu Recht darauf hin, „dass es auch in diesen Fällen nicht um eine rein 
physische Handlungsbeschreibung von ihrem äußeren Gegenstand her gehen kann, sondern das 
intendierte Handlungsobjekt für die moralische Bewertung der Handlung den Ausschlag gibt. 
Es wäre daher falsch zu sagen, auf die Intention des Handelnden käme es in diesen Fällen nicht 
mehr an, da sie allein auf Grund ihres äußeren Gegenstandes beurteilt werden könnten. Vielmehr 
behält die Intention auch dort ihre führende Rolle, wo zur Ausführung der Handlung ein sittlich 
schlechtes Mittel gewählt wird, das niemals intendiert werden darf“ (456). 

68 Vgl. Aristoteles’ Rede vom διαφωνεῖν und συμφωνεῖν in Pol. VII 13, 1331b26–38. Hierzu 
Rhonheimer, Praktische Vernunft, 260 f.

69 Je enger der Zusammenhang zwischen Zielstreben und Mittelfi ndung konzipiert wird, desto 
weniger ethisch begründbar wird es, eine ungerechte Handlung um eines guten Ziels willen zu 
wählen. Die ethische Tugend macht nicht nur das Ziel richtig (EN VI 13, 1144a7 f.), sondern ist 
auch die Bedingung dafür, dass die richtigen Mittel gewählt werden, das heißt, die der Gerechtigkeit 
entsprechen (vgl. Ricken, Lustbegriff, 101 f., 146, Anmerkung 17). 

70 Bei allem psychischen oder moralischen Druck liegt der Ursprung der Handlung nach wie vor 
im Handelnden selbst: „Solche Handlungen sind also gemischt, gleichen aber mehr den gewollten. 
Denn man wählt sie in der Handlungssituation, und das Ziel einer Handlung richtet sich nach der 
Situation“ (III 2, 1110a11–14; Übersetzung Wolf). Die Bewegungsursache, so Aristoteles weiter, 
liegt im Handelnden selbst (ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχή), sodass es bei ihm ist (ἐπ᾽ αὐτῷ), die Handlung zu tun 
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Wiäiährend Ianl velobt wırd, WEn Ianl Schändliches oder Schmerzli-
ches als Preıs tür orofße un schöne Dinge ertragt, 1mMm ENIZSESENZESEIZLEN Fall
aber vetadelt wırd, erfährt INa  - ın manchen Fällen Verzeihung (SDYYVOLIN),
namlıch iın Fällen, „1NM denen Jjemand Dinge, dıe INa  - nıcht tun soll (& LLN
ÖEL), aufgrund VO Bedingungen LUuL, die dıe menschliche Natur überstel-
CI un die keıner aushalten wuürde  71 Das scheıint MIır ıne naheliegende
Möglichkeıit se1n, WI1€e INan nach Arıstoteles mıiıt eliner Diebstahlshandlung
1mMm Fall des rohenden Hungertods moralısch umgehen sollte. iıne solche
Handlung wırd diesen Umständen vewählt, schliımmere Folgen
vermeıden. Man wählt also nıcht die moralısch alsche Handlung ‚als solche‘,
sondern I1a  - wäihlt S16e, weıl Ianl durch S1€e eın orößeres hel verhindern
annn IDIE Vermeidung dieses UÜbels 1St beabsichtigt; das durch die Handlung
verursachte kleinere hel wırd dabel1 ın aufTIDamlıiıt i1ne solche
Entscheidung verzeihlich 1St, mussen neben dem unterschiedlichen Kang der
betroffenen (suüter welıltere Bedingungen ertüllt se1in (wıe ZU. Beispiel: 1le
anderen Möglichkeıiten der Lebensrettung siınd ausgeschöpftt, Getahr 1St 1mMm
Verzug, der Diebstahl 1St vewaltlos, werden L1UTL lebensnotwendige (zuüter
entwendet etc.). Welche Bedingungen dies 1M Einzelnen sind, richtet sıch
nach der jeweıligen Sıtuation; hıer 1St die Beurteilungstähigkeit des Einzelnen
gefragt. Entscheidend 1St hier, dass Arıstoteles einer solchen Tolerierung der
Verletzung VOoO Gerechtigkeitsnormen elnes höheren (suts wiıllen i1ne
(Jrenze z1ıehen mochte:

/Zu einıgen Handlungen aber dart II1A.  H sıch vielleicht (10@6) nıcht zwıngen lassen,
sondern sollte vielmehr, nachdem 1114  b das Schlimmste erlitten hat, den Tod auf sıch
nehmen. Denn dıe Dıinge, dıe ZUuU. Beispiel] den Alkmaıon des Euripides ‚gezwungen
haben, seine Mutltter toten, erscheinen 1n der lat lächerlich.“*

Das bedeutet: Fınıge Handlungen sınd nıemals wertvoll das mıt ıhnen
verfolgte Z1el auch se1in INAS verzeihlıich; S1€e lassen sıch durch nıchts recht-
fertigen. S1e dürfen nıemals als Mıttel anderem vewählt werden. S1e
siınd allen Umständen verboten. Arıstoteles macht aber keıne welteren
Angaben, W 4S aufßer dem Multter- und Vatermord dieser Klasse zählt Es
1St allerdings, schlie{ft Arıstoteles seine Überlegungen hıerzu ab, manchmal
schwier1g beurteılen, W A4S5 INa auf Kosten VOoO anderem wählen un
W 4S Ianl anstelle VOo anderem aushalten INUSS, och schwieriger 1St

der nıcht LU ın dieser besonderen Hınsıcht yleichen solche Handlungen eher den vewollten.
Veol auch Joachim, Nicomachean Ethics,

111 1, 1110a24-26:; Übersetzung Wolf. Der Begritf GUYYVOLLN hat (ım Unterschied
111 1, 109b32, GUYYVOLLN dıe Bedeutung V ‚Entschuldigung‘ hat) dieser Stelle dıe Bedeu-
LUNg V{  S eiınem Verständnis für die Handlung des anderen, das mıt eiıner Nachsicht einhergeht. Di1es
basıert auft der Einsıicht ın dıe renzen der yemeınsamen menschlichen Natur:; CS 1ST. klar, AaSss
diesen Bedingungen jeder andere Mensch SE AUSO vehandelt hätte. /Zum Begriff der GUYYVOLLN beı
Arıstoteles voel SEHNAUCI SE Herzberg, Verzeıhen 1ST. besser als Vergelten. ber den Umgang mıt
moralıschen Vertehlungen ın der antıken Ethık, 1n: Brachtendorf/St. Herzberg Hyog.), erge-
bung. Philosophische Perspektiven auf eın Problemteld der Ethık, unster 2014, —

P 111 1, 1110a26—29; Übersetzung Wolf.
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Die in sich schlechten Handlungen bei Aristoteles

Während man gelobt wird, wenn man etwas Schändliches oder Schmerzli-
ches als Preis für große und schöne Dinge erträgt, im entgegengesetzten Fall 
aber getadelt wird, erfährt man in manchen Fällen Verzeihung (συγγνώμη), 
nämlich in Fällen, „in denen jemand Dinge, die man nicht tun soll (ἃ μὴ 
δεῖ), aufgrund von Bedingungen tut, die die menschliche Natur überstei-
gen und die keiner aushalten würde“71. Das scheint mir eine naheliegende 
Möglichkeit zu sein, wie man nach Aristoteles mit einer Diebstahlshandlung 
im Fall des drohenden Hungertods moralisch umgehen sollte. Eine solche 
Handlung wird unter diesen Umständen gewählt, um schlimmere Folgen zu 
vermeiden. Man wählt also nicht die moralisch falsche Handlung ‚als solche‘, 
sondern man wählt sie, weil man durch sie ein größeres Übel verhindern 
kann. Die Vermeidung dieses Übels ist beabsichtigt; das durch die Handlung 
verursachte kleinere Übel wird dabei in Kauf genommen. Damit eine solche 
Entscheidung verzeihlich ist, müssen neben dem unterschiedlichen Rang der 
betroffenen Güter weitere Bedingungen erfüllt sein (wie zum Beispiel: Alle 
anderen Möglichkeiten der Lebensrettung sind ausgeschöpft, Gefahr ist im 
Verzug, der Diebstahl ist gewaltlos, es werden nur lebensnotwendige Güter 
entwendet etc.). Welche Bedingungen dies im Einzelnen sind, richtet sich 
nach der jeweiligen Situation; hier ist die Beurteilungsfähigkeit des Einzelnen 
gefragt. Entscheidend ist hier, dass Aristoteles einer solchen Tolerierung der 
Verletzung von Gerechtigkeitsnormen um eines höheren Guts willen eine 
Grenze ziehen möchte: 

Zu einigen Handlungen aber darf man sich vielleicht (ἴσως) nicht zwingen lassen, 
sondern sollte vielmehr, nachdem man das Schlimmste erlitten hat, den Tod auf sich 
nehmen. Denn die Dinge, die zum Beispiel den Alkmaion des Euripides ‚gezwungen‘ 
haben, seine Mutter zu töten, erscheinen in der Tat lächerlich.72 

Das bedeutet: Einige Handlungen sind niemals – so wertvoll das mit ihnen 
verfolgte Ziel auch sein mag – verzeihlich; sie lassen sich durch nichts recht-
fertigen. Sie dürfen niemals als Mittel zu etwas anderem gewählt werden. Sie 
sind unter allen Umständen verboten. Aristoteles macht aber keine weiteren 
Angaben, was außer dem Mutter- und Vatermord zu dieser Klasse zählt. Es 
ist allerdings, so schließt Aristoteles seine Überlegungen hierzu ab, manchmal 
schwierig zu beurteilen, was man auf Kosten von etwas anderem wählen und 
was man anstelle von etwas anderem aushalten muss; noch schwieriger ist es 

oder nicht zu tun; in dieser besonderen Hinsicht gleichen solche Handlungen eher den gewollten. 
Vgl. auch Joachim, Nicomachean Ethics, 97.

71 EN III 1, 1110a24–26; Übersetzung Wolf. Der Begriff συγγνώμη hat (im Unterschied zu EN 
III 1, 1109b32, wo συγγνώμη die Bedeutung von ‚Entschuldigung‘ hat) an dieser Stelle die Bedeu-
tung von einem Verständnis für die Handlung des anderen, das mit einer Nachsicht einhergeht. Dies 
basiert auf der Einsicht in die Grenzen der gemeinsamen menschlichen Natur; es ist klar, dass unter 
diesen Bedingungen jeder andere Mensch genauso gehandelt hätte. Zum Begriff der συγγνώμη bei 
Aristoteles vgl. genauer St. Herzberg, Verzeihen ist besser als Vergelten. Über den Umgang mit 
moralischen Verfehlungen in der antiken Ethik, in: J. Brachtendorf/St. Herzberg (Hgg.), Verge-
bung. Philosophische Perspektiven auf ein Problemfeld der Ethik, Münster 2014, 85–114.

72 EN III 1, 1110a26–29; Übersetzung Wolf.
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aber, den Urteiulen testzuhalten. Denn melstens 1St das, W 4S Ianl W,  $
schmerzlıch, un das, WOZU Ianl CZWUNSCH wırd, schändlich.”

Die in sıch schlechten Handlungen un Verständnis
v  - Aristoteles’ Ethik

Welche Relevan-z hat die Lehre VOoO den ın sıch schlechten Handlungen tür
Verständnıiıs der arıstotelischen Ethiık? Prinzıip der arıstotelischen Ethik

1St das Glück als eın höchstes, seiınem Inhalt ach objektiv bestimmbares
Strebensziel. Es 1st Ursache für das Gutsein a1] dessen, W 4S autf hingeordnet
ist./* Sowohl 1mMm Hınblick auf die Bewertung moralıscher Urteile als auch 1mMm
Hınblick auf dıe konkrete Handlungsorientierung 1ST dieses Prinzip aber

vage””; 1ST LLUL eingeschränkt ‚NOrMatıv operationalısierbar“.”® uch
WE Arıstoteles die praktısche Überlegung ın Analogıe ZUTLC Überlegung
1mM Bereich TEXVN erläutert un der dıianoetischen Tugend der Klugheıt
(POVNOLC) die vermiıttelnde Aufgabe zukommen lassen scheınt, das, W 4S

heıifßst, ylücklich se1n, praktisch umzusetfzen oder konkretisieren bıs
hın einem etzten praktiıschen Urteıl, ”” 1St doch offensichtlich, dass
sıch das, W 4S hıer un ELIZT tun moralısch richtig 1St, nıcht eintach AUS dem
Glücksbegriff ableiten lässt. Ebenso weni1g lassen sıch Krıterien dafür, welche
Handlung die bessere 1mM Hınblick auf die Realıisation elines Zıels 1St, AUS dem
Glücksbegriff aAbleiten. Dafür 1ST der Bereich menschlicher Praxıs viel
iınstabil und unbestimmt.”® IDIE eiınzelnen Zwischenziele mussen VOoO Han-
elnden vielmehr Aauch ın Entsprechung den jeweılıgen Umständen, also
sıtuationsgerecht, bestimmt werden, das heıißt Das Cutseıin eliner Handlung
hängt nıcht L1UTL VOoO ıhrer Fıgnung ab, eın bestimmtes, moralısch werthattes
Ziel erreichen, sondern auch VOoO ıhrer Sıtuationsangemessenheıt. „Was
die phronesıs heraushinden mMUuss”, Ursula Wolf, „1ST vielmehr, iın welcher

z Vel 111 1, 1110a29—33; Übersetzung Wolf.
74 Vel 12, 1b35—-1102144 Hıerzu Richardson LEeArY, Happy L1ıves andl the Hıghest

00d. Än ESSay Arıstotle’s Nıcomachean Ethics, Princeton 2004,
9 Vel Wolf, Fudatmonia und phronesis. Eıne Anmerkung ZULXI Nıkomachischen Ethık, in:

E-f. Bormann/ Chr. Schröer Hyog.,), Abwägende Vernuntt. Praktische Rationalıtät ın historischer,
systematıscher und reliıg1onsphilosophischer Perspektive, Berliın/New ork 2004, 39—453, ler‘ 4U;
Chr. Kapp, Arıstoteles, iın DüwelV/Chr. Hübenthal/M. Werner Hyog.), Handbuch Ethık,
Stuttgart/ Weimar 2002, 69—81, ler‘ 69
/ AÄAm Anfang der „Nıkomachıischen Ethik“ Sagı Arıstoteles, Aass das Erkennen dieses höchsten

(zuts UL115 Aazıu befählgt, „eher das Gesollte trefften“ (LCAAOV ÜE TUYYOVOLLLEV TON ÖEOVTOG 1,
aWenn WI1Ir WwISssen, WOFrIN das CGlück, das heıfst das erstrebenswerteste Leben, objektiv
besteht, können wır auf rund dieses Wissens zumındest hesser erkennen, W A 1er und Jetzt

moralısch richtig ISE. Von einem „Normatıven Leıitprinzip” spricht Arıstoteles der
Kant wıder e1ıne plane Alternatıve, 1n: Ders. (Ho.), Arıstoteles. Die Nıkomachıische Ethık, Berlın
1995, 277-304, ler‘ DL

PE Vel VI D, 1140a25—-28; V I S, 1141b14—-16: V I 11, 114348 Hıerzu Sorabıt, Arıstotle
the ole of Intellect In Vırtue, In: Opksenberg OYLY (He.), KSSayvs Arıstotle’s Ethics,

Berkeley/Los Angeles 1980, 201—-219%, ler‘ 206
z Vel 11 2, 1103b34—-1104a10:; 111 D,8
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aber, an den Urteilen festzuhalten. Denn meistens ist das, was man erwartet, 
schmerzlich, und das, wozu man gezwungen wird, schändlich.73

3. Die in sich schlechten Handlungen und unser Verständnis 
von Aristoteles’ Ethik

Welche Relevanz hat die Lehre von den in sich schlechten Handlungen für 
unser Verständnis der aristotelischen Ethik? Prinzip der aristotelischen Ethik 
ist das Glück als ein höchstes, seinem Inhalt nach objektiv bestimmbares 
Strebensziel. Es ist Ursache für das Gutsein all dessen, was auf es hingeordnet 
ist.74 Sowohl im Hinblick auf die Bewertung moralischer Urteile als auch im 
Hinblick auf die konkrete Handlungsorientierung ist dieses Prinzip aber 
zu vage75; es ist nur eingeschränkt ‚normativ operationalisierbar‘.76 Auch 
wenn Aristoteles die praktische Überlegung in Analogie zur Überlegung 
im Bereich τέχνη erläutert und er der dianoetischen Tugend der Klugheit 
(φρόνησις) die vermittelnde Aufgabe zukommen zu lassen scheint, das, was 
es heißt, glücklich zu sein, praktisch umzusetzen oder zu konkretisieren bis 
hin zu einem letzten praktischen Urteil,77 so ist es doch offensichtlich, dass 
sich das, was hier und jetzt zu tun moralisch richtig ist, nicht einfach aus dem 
Glücksbegriff ableiten lässt. Ebenso wenig lassen sich Kriterien dafür, welche 
Handlung die bessere im Hinblick auf die Realisation eines Ziels ist, aus dem 
Glücksbegriff ableiten. Dafür ist der Bereich menschlicher Praxis viel zu 
instabil und unbestimmt.78 Die einzelnen Zwischenziele müssen vom Han-
delnden vielmehr auch in Entsprechung zu den jeweiligen Umständen, also 
situationsgerecht, bestimmt werden, das heißt: Das Gutsein einer Handlung 
hängt nicht nur von ihrer Eignung ab, ein bestimmtes, moralisch werthaftes 
Ziel zu erreichen, sondern auch von ihrer Situationsangemessenheit. „Was 
die phronêsis herausfi nden muss“, so Ursula Wolf, „ist vielmehr, in welcher 

73 Vgl. EN III 1, 1110a29–33; Übersetzung Wolf.
74 Vgl. EN I 12, 1101b35–1102a4. Hierzu G. Richardson Lear, Happy Lives and the Highest 

Good. An Essay on Aristotle’s Nicomachean Ethics, Princeton 2004, 15.
75 Vgl. U. Wolf, Eudaimonia und phronêsis. Eine Anmerkung zur Nikomachischen Ethik, in: 

F.-J. Bormann/ Chr. Schröer (Hgg.), Abwägende Vernunft. Praktische Rationalität in historischer, 
systematischer und religionsphilosophischer Perspektive, Berlin/New York 2004, 39–43, hier: 40; 
Chr. Rapp, Aristoteles, in: M. Düwell/Chr. Hübenthal/M. H. Werner (Hgg.), Handbuch Ethik, 
Stuttgart/Weimar 2002, 69–81, hier: 69.

76 Am Anfang der „Nikomachischen Ethik“ sagt Aristoteles, dass das Erkennen dieses höchsten 
Guts uns dazu befähigt, „eher das Gesollte zu treffen“ (μᾶλλον ἂν τυγχάνοιμεν τοῦ δέοντος: I 1, 
1094a24). Wenn wir wissen, worin das Glück, das heißt das erstrebenswerteste Leben, objektiv 
besteht, können wir auf Grund dieses Wissens zumindest besser erkennen, was hier und jetzt zu 
tun moralisch richtig ist. Von einem „normativen Leitprinzip“ spricht O. Höffe, Aristoteles oder 
Kant – wider eine plane Alternative, in: Ders. (Hg.), Aristoteles. Die Nikomachische Ethik, Berlin 
1995, 277–304, hier: 277.

77 Vgl. EN VI 5, 1140a25–28; VI 8, 1141b14–16; VI 11, 1143a8 f. Hierzu R. Sorabji, Aristotle 
on the Role of Intellect in Virtue, in: A. Oksenberg Rorty (Hg.), Essays on Aristotle’s Ethics, 
Berkeley/Los Angeles 1980, 201–219, hier: 206. 

78 Vgl. EN II 2, 1103b34–1104a10; III 5, 1112b8–11.
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konkreten Handlung der vorgegebenen Situation die Betatıgung der _-

levanten sıch artıkuliert beispielsweise welcher Handlung 1er und
/EIZL sıch 11S5SCTE VaAaDC Leitvorstellung VOo Gerechtigkeıit konkretisiert

Welchen Normatıven Gesichtspunkten der Handelnde bel SC1HET Konkreti-
SICLUNG allgemeinen Tugendziels Einzelnen Rechnung tıragen INUSS,
kommt den verschiedenen Parametern der „Mıtte ezug auf UL1$5 ZU.

Ausdruck An dieser Stelle sıch 111e Relevanz des Lehrstücks VOoO

den sıch schlechten Handlungen Der Handelnde I1NUS$S bel SC1LHET praktı-
schen Überlegung nıcht L1UTr berücksichtigen ob 111e bestimmte Handlungs-

zweckdienlich 1ST (1im Hınblick auf C111 Tugendzıiel beziehungsweılse
Hınblick auf das Glück überhaupt) un SITUALLONSANSEMESSCH sondern

auch ob diese Handlung vielleicht 111e VOoO der AÄArt 1ST die Ianl schlechthin
nıcht tun dart weıl S1C elementare Forderungen der Gerechtigkeıit
verstoöfßt VWr haben damıt neben dem Glück als höchstem Strebenszıiel
un den Umständen also 1116 weltere Normqnelle VOTL UuNs, dıe allerdings
UUCI 1 teleologischen Normenbegründung csteht X 1 Diese ate-
yorischen Verbotsnormen bılden WIC C111 moralısches Mınımum
dessen Einhaltung VOoO edem Menschen vefordert werden dart Fın solches
moralısches Mınımum wırd VOrausgeSsSeLZL dem Satz „Denn 1ST eher

Sache der Tugend (zutes tun als (sutes empfangen und eher schöne
Handlungen tun als hässlıche nıcht tun c}

ber auch WE Ianl die auf Grund der Unbestimmtheit des Glücks-
begriffs sıch ergebende Lücke tugendethisch tüllen möchte, ındem INa  - die
Entscheidungen der tugendhaften Person (zumındest) ZU. Leıitfaden sowohl

7“ Wolf. FEudaımonia und phron&sıs, A{
S} Arıstoteles spricht 1er auch V talschen Mıtteln „Es ISL aber auch möglıch (zutes durch

C111 talsches Schliefsen erreichen, und das, W A ILLAIL soll (Ö ÖEL), AL erreichen, aber
nıcht durch dıe Mıttel (ÖL OU), durch dıe ILLAIL soll, dıe mıttlere Prämisse annn vielmehr talsch SC1IL.
Daher ıISL auch 1€e8s Überlegen och keiıne Wohlberatenheıt, aufgrund der ILLAIL WL das erreicht,
W A ILLAIL soll (00 ÖELU, jedoch nıcht durch dıe Mıttel, durch dıe ILLAIL soll (ÖL ÖEL)” VI 10,
142b22 26) Man erreıicht also durchaus das angestrebte Zıel (und insotern 1SL dıe Handlung,
dıe ZU. Zıel führt, eftektiv), bedient. sıch Aazıl aber talscher Mıttel Das iımplızıert aber, Aass (el
nıge Handlungen iıhrer moralıschen Qualität schon VOLSAaNSIS der unabhängıg V
bestimmten (weıteren) Finalısierung fixiert sınd. Im eigentliıchen Sinn richtig ISL C111 Überlegung
LLLLE dann, WOCI111 S1I1C dıe richtigen Mıttel den richtigen Zielen (dem wahrhatt (zuten) Aindet.
Diese Art V richtiger Überlegung ıISL dıe Wohlberatenheıt (gUBOovAld: V I 10, 142b20—22); SIC ISL
Kennzeıichen des Klugen S, 1141b9 [.; 10, 142b31

Vel dagegen Kraut Arıstotle Becomıing .D0d Habıtuation, Reflection, ancd Percep-
LION, Chr Shields (Hy ), The Oxtord Handbook of Arıstotle, Oxtord AM172 574 55 / 1er 551
„When he SV S, tor example, that adultery 15 alwaysy he eed NOL be taken IL1CAI11 that
each partıcular ACL of adultery 15 be volded because 1L woulc violate veneral princıple tor the
regulation of human behavıour For the dırection of explanatıon ILLAVY U trom the partıcular

the veneral rule, rather than the other WAV round In other words, the unıyersal veneralızatiıon
that al adultery ILLAVY FresL the fact that, wıthout CEXCEDLLON, each partıcular ACL of adul-
LEL V has brought about much arm 0 l Noticıng how destructive each ACT of ınfıdelıty 1} '4
veneralıze, and Sa V that thıs SO of behavıour 15 always be vonrded Lt 15 1NOL because there 15 rule
AZalnsı adultery that IL 15 whenever 1L VCCLUIS, rather, IL DYes arm whenever 1L VCCUIS,
ancd that why (CALll correctly tormulate exceptionless yveneralızatiıon about 1CS WIONSIICSS
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Die in sich schlechten Handlungen bei Aristoteles

konkreten Handlung in der vorgegebenen Situation die Betätigung der re-
levanten aretê sich artikuliert, beispielsweise in welcher Handlung hier und 
jetzt sich unsere vage Leitvorstellung von Gerechtigkeit konkretisiert.“79 
Welchen normativen Gesichtspunkten der Handelnde bei seiner Konkreti-
sierung eines allgemeinen Tugendziels im Einzelnen Rechnung tragen muss, 
kommt in den verschiedenen Parametern der „Mitte in Bezug auf uns“ zum 
Ausdruck. An dieser Stelle zeigt sich eine erste Relevanz des Lehrstücks von 
den in sich schlechten Handlungen: Der Handelnde muss bei seiner prakti-
schen Überlegung nicht nur berücksichtigen, ob eine bestimmte Handlungs-
weise zweckdienlich ist (im Hinblick auf ein Tugendziel beziehungsweise 
im Hinblick auf das Glück überhaupt) und situationsangemessen, sondern 
auch, ob diese Handlung vielleicht eine von der Art ist, die man schlechthin 
nicht tun darf, weil sie gegen elementare Forderungen der Gerechtigkeit 
verstößt.80 Wir haben damit neben dem Glück als höchstem Strebensziel 
und den Umständen also eine weitere Normquelle vor uns, die allerdings 
quer zu einer rein teleologischen Normenbegründung steht.81 Diese kate-
gorischen Verbotsnormen bilden so etwas wie ein ‚moralisches Minimum‘, 
dessen Einhaltung von jedem Menschen gefordert werden darf. Ein solches 
‚moralisches Minimum‘ wird vorausgesetzt in dem Satz: „Denn es ist eher 
Sache der Tugend, Gutes zu tun, als Gutes zu empfangen, und eher schöne 
Handlungen zu tun, als hässliche nicht zu tun.“82 

Aber auch, wenn man die auf Grund der Unbestimmtheit des Glücks-
begriffs sich ergebende Lücke tugendethisch füllen möchte, indem man die 
Entscheidungen der tugendhaften Person (zumindest) zum Leitfaden sowohl 

79 Wolf, Eudaimonia und phronêsis, 40.
80 Aristoteles spricht hier auch von ‚falschen Mitteln‘: „Es ist aber auch möglich, Gutes durch 

ein falsches Schließen zu erreichen, und das, was man tun soll (ὃ δεῖ), zwar zu erreichen, aber 
nicht durch die Mittel (δι’ οὗ), durch die man soll, die mittlere Prämisse kann vielmehr falsch sein. 
Daher ist auch dies Überlegen noch keine Wohlberatenheit, aufgrund der man zwar das erreicht, 
was man soll (οὗ δεῖ), jedoch nicht durch die Mittel, durch die man soll (δι’ οὗ ἔδει)“ (EN VI 10, 
1142b22–26). Man erreicht also durchaus das angestrebte Ziel (und insofern ist die Handlung, 
die zum Ziel führt, effektiv), bedient sich dazu aber falscher Mittel. Das impliziert aber, dass (ei-
nige) Handlungen in ihrer moralischen Qualität schon vorgängig zu oder unabhängig von einer 
bestimmten (weiteren) Finalisierung fi xiert sind. Im eigentlichen Sinn richtig ist eine Überlegung 
nur dann, wenn sie die richtigen Mittel zu den richtigen Zielen (dem wahrhaft Guten) fi ndet. 
Diese Art von richtiger Überlegung ist die Wohlberatenheit (εὐβουλί α: VI 10, 1142b20–22); sie ist 
Kennzeichen des Klugen (VI 8, 1141b9 f.; 10, 1142b31 f.).

81 Vgl. dagegen R. Kraut, Aristotle on Becoming Good: Habituation, Refl ection, and Percep-
tion, in: Chr. Shields (Hg.), The Oxford Handbook of Aristotle, Oxford 2012, 529–557, hier: 551: 
„When he says, for example, that adultery is always wrong, he need not be taken to mean that 
each particular act of adultery is to be avoided because it would violate a general principle for the 
regulation of human behaviour. For the direction of explanation may go from the particular cases 
to the general rule, rather than the other way round. In other words, the universal generalization 
that all adultery is wrong may rest on the fact that, without exception, each particular act of adul-
tery has brought about so much harm […] Noticing how destructive each act of infi delity is, we 
generalize, and say that this sort of behaviour is always to be avoided. It is not because there is a rule 
against adultery that it is wrong whenever it occurs; rather, it does great harm whenever it occurs, 
and that is why we can correctly formulate an exceptionless generalization about its wrongness.“ 

82 EN IV 1, 1120a11–13.



STEPHAN HERZBERG

der moralıschen Beurteilung als auch der Handlungsorientierung macht®,
kommt dem Lehrstück ıne wichtige Aufgabe An die uneingeschränkt
yültiıgen Verbotsnormen 1ST auch der Kluge (MPOVLLLOG) oder Tugendhafte
(OTOVOÖOLOG) vebunden. Dies bedeutet aber, dass die Urteıile und Entscheidun-
CI des Tugendhaften nıcht das eINZIGE Kriıterium des moralısch Rıchtigen
se1in können. Es oilt vielmehr: uch der Tugendhafte I1USS sıch, WE denn
eın solcher se1in wıll, diese kategorischen Verbotsnormen halten; GUA-
lıfızıert sıch überhaupt erst als eın möglıcher Kandıdalt tür i1ne moralısche
Vorbildfigur dadurch, dass diese Normen kennt un ın seiınem Handeln
beherzigt.“ Der Tugendhafte 1ST adurch definiert, dass iın erster Linie
das moralısch Schlechte unterlässt (keinen Ehebruch begeht, nıcht stiehlt,
nıcht mordet etC.) UuUN arüber hınaus ZUuU Wohl der anderen handelt. Die
ın sıch schlechten Handlungen markıiıeren einen moralıschen Standard, der
VOoO keinem vernünftigen Wesen unterschritten werden dart.

Summary
According Arıistotle, NOT VV action and NOT VV passıon admıts of
INeCcall (mesotes). Some actlons and passıons Aave that already ımply
adness (e malıce, shamelessness, CHVV, adultery, theft, murder, etc.).
The LC450O11 1S, that they ATLTC bad ın themselves and iın what they ATC, and NOT

by [CASOTIN of theır deficiencıies. Instead, 1T 15 WTIONNG, sımply c  em-
body” do aLLYV of them (EN 6, 1107a8—27). Thıs ALSULCS agaınst
iınfluenti1al interpretation of thıs PAassasc, which understands the correspond-
ıng absolute prohibıitions INETE tautologies. In alternatıve interpretation,
which 15 closer the LEXT, iIt 15 shown, that Arıstotle C AIl be considered
early wIıtness tor the CONCEDL of IntrıINSECE malum. In Ainal secti1on thıs
asks what thıs tor COUTL understandıng of Arıstotle’s ethics.

2 Vel Kapp, Arıstoteles, 69 „ 0 umtasst dıe daraus resultierende Konzeption sowohl teleolo-
yische als auch typisch tugendethische OmMmente: teleologısch 1ST. S1€, insotern mıt der PUdaimonid
eın allgemeınes Strebenszıel ZU. Prinzıp der Ethık yemacht wırd Allerdings 1ST. dieses Zıel 1e]
VdSC, für ırgendwelche FEinzeltälle handlungsleıitend sein: unmıttelbar annn daraus LLUTE her-
veleitet werden, Aass CN für eın Leben unerlässliıch 1St, Tugenden erwerben und auszuüben.
Verfügt ILLAIL jedoch EISL ber dıe Tugenden, IST. auch dıe Orientierung für sıtuationsgebundene
Eınzelentscheidungen vewährleistet, wenngleıich diıese nıcht ALLS allgemeınen Regeln ableıitbar,
saondern LLUTE durch den tugendethischen Leıittaden beschreıibbar ISt, Aass ILLAIL handeln soll, WwI1€e
CS eine tugendhafte Person denselben Umständen würde  C6

d FAN Oölchen „Constraints“ 1m Hınblick auf dıe Identiizierung der tugendhaften Person vel
Annas, The Moralıty of Happıness, Oxtord 1995, 113 J” SO SOI kınds of actıon torm clear

constraıints havıng virtue. Arıstotle remarks that there AIC SC(IILLG kınds of aACct10ns whıich
VIFIEUOUS DEISOUON would do, ancd SOI teelıngs that they would Aave.  C6
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der moralischen Beurteilung als auch der Handlungsorientierung macht83, 
kommt dem Lehrstück eine wichtige Aufgabe zu: An die uneingeschränkt 
gültigen Verbotsnormen ist auch der Kluge (φρό νιμος) oder Tugendhafte 
(σπουδαῖος) gebunden. Dies bedeutet aber, dass die Urteile und Entscheidun-
gen des Tugendhaften nicht das einzige Kriterium des moralisch Richtigen 
sein können. Es gilt vielmehr: Auch der Tugendhafte muss sich, wenn er denn 
ein solcher sein will, an diese kategorischen Verbotsnormen halten; er qua-
lifi ziert sich überhaupt erst als ein möglicher Kandidat für eine moralische 
Vorbildfi gur dadurch, dass er diese Normen kennt und in seinem Handeln 
beherzigt.84 Der Tugendhafte ist dadurch defi niert, dass er in erster Linie 
das moralisch Schlechte unterlässt (keinen Ehebruch begeht, nicht stiehlt, 
nicht mordet etc.) und darüber hinaus zum Wohl der anderen handelt. Die 
in sich schlechten Handlungen markieren einen moralischen Standard, der 
von keinem vernünftigen Wesen unterschritten werden darf. 

Summary

According to Aristotle, not every action and not every passion admits of a 
mean (mesotês). Some actions and passions have names that already imply 
badness (e. g. malice, shamelessness, envy; or adultery, theft, murder, etc.). 
The reason is, that they are bad in themselves and in what they are, and not 
by reason of their excesses or defi ciencies. Instead, it is wrong, simply to “em-
body” or do any of them (EN II 6, 1107a8–27). This paper argues against an 
infl uential interpretation of this passage, which understands the correspond-
ing absolute prohibitions as mere tautologies. In an alternative interpretation, 
which is closer to the text, it is shown, that Aristotle can be considered an 
early witness for the concept of intrinsece malum. In a fi nal section this paper 
asks what this means for our understanding of Aristotle’s ethics.  

83 Vgl. Rapp, Aristoteles, 69: „So umfasst die daraus resultierende Konzeption sowohl teleolo-
gische als auch typisch tugendethische Momente: teleologisch ist sie, insofern mit der eudaimonia 
ein allgemeines Strebensziel zum Prinzip der Ethik gemacht wird. Allerdings ist dieses Ziel viel zu 
vage, um für irgendwelche Einzelfälle handlungsleitend zu sein; unmittelbar kann daraus nur her-
geleitet werden, dass es für ein gutes Leben unerlässlich ist, Tugenden zu erwerben und auszuüben. 
Verfügt man jedoch erst über die Tugenden, ist auch die Orientierung für situationsgebundene 
Einzelentscheidungen gewährleistet, wenngleich diese nicht aus allgemeinen Regeln ableitbar, 
sondern nur durch den tugendethischen Leitfaden beschreibbar ist, dass man so handeln soll, wie 
es eine tugendhafte Person unter denselben Umständen tun würde.“

84 Zu solchen „constraints“ im Hinblick auf die Identifi zierung der tugendhaften Person vgl. 
J. Annas, The Morality of Happiness, Oxford 1993, 113: „ So some kinds of action form clear 
constraints on having a virtue. Aristotle remarks that there are some kinds of actions which a 
virtuous person would never do, and some feelings that they would never have.“


